
Der Ratgeber für
Bauen in Konstanz

www.total-lokal.de

http://www.total-lokal.de


Editorial 1
Baupunkt 2
Inserentenverzeichnis 3

Das Baugrundstück 4
• Die Auswahl des richtigen Grundstücks 4
• Auf der Suche nach dem perfekten Platz 4
• Der Grundstückskaufvertrag 6
• Erschließungsbeiträge für Straßenbau, Kanal und Wasserversorgung 6

Vom Vorentwurf zum Bauplan 9
• Wie die Idee auf das Papier gelangt 9
• Der richtige Ansprechpartner 10
• Wichtige Hinweise zur Gestaltung 11

Bauvorschriften in Grundzügen 12
• Das Baurecht allgemein 12

Das Bauplanungsrecht 14
• Bauleitplanung 14
• Flächennutzungsplan 14
• Bebauungsplan 14
• Grünordnungsplan 15
• Ausnahmen und Befreiungen  15
• Einvernehmen der Gemeinde 15

• Vorhaben- und Erschließungsplan 16
• Im Zusammenhang bebaute Ortsteile – Innenbereich 16
• Im Zusammenhang bebaute Ortsteile – Außenbereich 16

Das Bauordnungsrecht 17
• Allgemein 17
• Abstandsflächen 18
• Die am Bau Beteiligten 18
• Genehmigungspflicht, Genehmigungsfreiheit  19
• Genehmigungsverfahren 20
• Der Bauantrag 21
• Nachbarbeteiligung 22
• Baulast und Baulastenverzeichnis 22
• Bauen ohne Baugenehmigung 23

Fundament und Rohbau 24
• Die wichtigsten Schritte zur Vorbereitung 24
• Das Fundament – die Basis der eigenen vier Wände 24
• Der Keller als Pufferzone 24
• Wände und Decken – das Haus nimmt Formen an 25

Energiesparen leicht gemacht 26
• Geld sparen und zum Umweltschutz beitragen 26
• Fenster – Lichtquelle und Wärmedämmung 27
• Konsequente Dämmung von Kellern 28
• Bauen mit der Sonne 28
•  Thermische Solaranlagen – 

Wärmegewinnung mit Hilfe der Sonne  28
• Stromerzeugung aus Sonnenstrahlen 29

Gesetze und Verordnungen zum Energiesparen 30
• EnEv 2009 im Überblick 30
• EEWärmeG 2009 im Überblick 30

Impressum 31

Neue Vorschriften für Altbestände –
Sanieren wird Pfl icht 32
• Energiekennzahl ermitteln 33

Inhaltsverzeichnis

Stuck
Gerüstbau
Aussenputz
Brandschutz
Trockenbau
Hebebühnen
Altbausanierung
Vollwärmeschutz
Innenputz
Fliessestrich
Luftentfeuchter
Asbestsanierung
Energieberatung

 Sauter GmbH//Carl-Benz-Str. 8//78224 Singen//Tel. 07731-9261190//www.sauter-putz-stuck.de

R Ö S N E R
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Wir helfen Ihnen. 
Ob Verkauf, Kauf oder

Miete..., wir sind für sie da.
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7  8 4  6 2  K o n s t a n z
Tel 0 75 31 · 91 65 63
Fax 0 75 31 · 91 65 73
Mobil 01 79 · 471 55 99

e-mail: info@immobilien-roesner.de
Angebote: www.immobilien-roesner.de
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Liebe Bürgerinnen und Bürger,

„Drei Dinge sind an einem Gebäude zu beachten: dass es am rechten Fleck 
stehe, dass es wohlgegründet, dass es vollkommen ausgeführt sei.“

Diese Worte stammen von dem berühmten deutschen Dichter Johann 
Wolfgang von Goethe. Da entsteht doch der Eindruck, ein eigenes Haus zu 
bauen wäre ganz einfach. Wer aber schon selbst ein Eigenheim gebaut hat 
oder gerade mitten in der Planung steckt, der weiß, dass dabei nicht nur 
„drei Dinge“ zu beachten sind, sondern eine ganze Menge Fragen zu klä-
ren, Hürden zu überwinden sowie zahllose Entscheidungen zu treffen sind. 
Mit der Broschüre „Bauen in Konstanz“ möchte der mediaprint infoverlag 
versuchen, Sie in die Welt des Bauens zu entführen, Ihnen fundierte Infor-
mationen zu vermitteln und Sie so bei den wichtigsten Entscheidungen zu 
unterstützen. 

Der Ratgeber behandelt ausführlich die wichtigsten Schritte von der Suche 
nach einem geeigneten Baugrundstück, dem Entwurf Ihres Traumhauses 
bis hin zur Bauphase und enthält einen umfangreichen Teil zum aktuellen 
Bauplanungs- sowie Bauordnungsrecht. Außerdem erklären wir Ihnen die 
derzeit geltenden Gesetze und Verordnungen im Bereich Energiesparen.

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und alles Gute für Ihr Bau-
vorhaben.

Editorial
  1

www.total-lokal.de

http://www.total-lokal.de


Beratungsstufe 1
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Baupunkt sind die erste 
Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger im Baudezernat. Sie ge-
ben Auskünfte über die neben stehenden Dienstleistungen.

Beratungsstufe 2
In einer Beratungsstufe 2 werden konkrete Fragen zu einem Bau-
projekt durch die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter der 
technischen Fachämter beantwortet. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der zentralen Anlaufstelle vermitteln den Kontakt zu 
den zuständigen Sachbearbeitern.

Öffnungszeiten:
Sie erreichen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bau-
punkts wie folgt:
Montag:  8.00 – 17.00 Uhr
Dienstag:  8.00 – 17.00 Uhr
Mittwoch:  8.00 – 17.00 Uhr
Donnerstag:  8.00 – 17.00 Uhr
Freitag:  8.00 – 12.30 Uhr

Dienstleistungen
•  Annahme von Anträgen und ergänzenden Planunterlagen für 

alle technischen Ämter der Stadt Konstanz, sowie den Entsor-
gungsbetrieben Konstanz

•  Ausgabe von Kundeninformationen und Verkauf von Broschü-
ren der technischen Ämter der Stadt Konstanz

•  Kundeninformation zur Abfallentsorgung, Entwässerung und 
Abwasserreinigung

• Verkauf von Stadtplänen
• Auskunft über laufende Tiefbauarbeiten
•  Auskunft über den Verfahrensstand im Baugenehmigungs-

verfahren
• Angrenzeranhörung
•  Einsichtnahme in Archivakten des Baurechts- und

Denkmalamtes
• Beratung über barrierefreies Bauen
• Information über Denkmalschutzförderung
• Auskunft über Baulasten
•  Information zu aktuellen Planungen/Bebauungspläne, Plan-

feststellungsverfahren, Tiefbaumaßnahmen
•  Auskünfte über die Tagesordnungen des Technischen und 

Umweltausschusses, des Technischen Betriebsausschusses, 
des Beirats für Gestaltungsfragen, sowie des Friedhofbeirats

•  Auskünfte zu Förderungsmaßnahmen im Baubereich
•  Einsicht in rechtsverbindliche Bebauungspläne
•  Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster (Geobasisdaten) 

und Geodaten
•   Führung des Automatisierten Liegenschaftskatasters

(ALB)

Baupunkt

So fi nden Sie uns:

Verwaltungsgebäude Laube
Untere Laube 24, Zimmer 2.23
(behindertengerecht zugänglich)
Frau Bottlang:  Tel. 900-730
Frau Heinz:  Tel. 900-530
Frau Kraus:  Tel. 900-562
Frau Rainer:  Tel. 900-733
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Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.alles-deutschland.de.

Inserentenverzeichnis

Te l e f o n  0 7 5 3 1 / 8 9 2 6 5 - 0
i n f o @ b d s - u n i v e r s a l - b a u . d e

SSchlüsselfertig.
Wir betreuen Ihr Bauprojekt zuverlässig 
von der Planung bis zum Einzug und 
garantieren feste Preise und Termine.

wwww.bds -un i ve r sa l -bau .de 
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Architektenkammer Baden-Württemberg U4

AWD 8

Bauer Bodenbeläge 27

Baugenossenschaft Familienheim Bodensee e.G. 4

Baugeschäft Bernhard Renz 12

BBBank 29

BDS Universal-Bau 3

BHS Städtebau Bodensee/ Hegau GmbH 4

Böhler, Schlosserei 10

BW Bank 17

Elektro Bummler GmbH 9

Fard + Hegenbart, Innenarchitekten 10

Fensterbau Deggelmann GmbH 26

Fenstor, Senad Oruc 28

Fürst Heizungsbau Gmbh 26

FX RUCH 33

Gregor Lauber Fensterbau GmbH 27

Hans P. und Jürgen Becker, Ingenieurbüro für Bauwesen 5

Haus und Grund Konstanz 13

Haus-Allround-Service, Heinrich Restle 32

Hausmeister Service Santo 9

Hemmler GmbH 9

Holzwerkstatt Norgauer 15

HP – Bodenbeläge 13

intermetric GmbH 6

Malerfachbetrieb Harry Buck 15

Martini Baugeschäft GbR 32

Neo Geo Architekten  8

Oliver H. Röck, Rechtsanwalt  12

Oliver Kutt, Architekt 28

Petra Gert, Coaching 8

Rösner Immobilien & Hausverwaltung e.K.  U2

Sauter GmbH U2

Schlosserei Menge 33

Schöttle Fensterbau 27

Sparkasse Bodensee 7

Streibert Brandschutz 9

W. Oberle, Malermeister 3

Wohnform K. H. Schmidt GmbH & Co. KG 6

Zahn, Malerfachbetrieb 33

U = Umschlagseite
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machen wie die Wahl eines 
Vorhangstoffs oder der Farbe 
für das Sofa. Deshalb sind In-
formation, Zeit und Geduld an 
dieser Stelle unabdingbar.

Auf der Suche nach dem
perfekten Platz
Da es sich um den Mittelpunkt 
Ihres zukünftigen Lebens han-
delt, sollten Sie bei der Stand-
ortsuche besonders sorgfältig 
vorgehen. Vorab sind einige 
Fragen zu klären: Wird ein 
Grundstück in der Stadt oder 
auf dem Land bevorzugt? Soll 

Die Auswahl des richtigen
Grundstücks
„Baugrund, 800 Quadrat-
meter, sonnige Lage“ lautet 
eine vielversprechende An-
zeige im Immobilienteil der 
Tageszeitung. Die Wahl des 
Grundstücks bedeutet einen 
wichtigen Schritt in Richtung 
Eigenheim. Doch hier sind ei-
nige Faktoren zu beachten, 
um unvorhergesehene Über-
raschungen später zu vermei-
den. Denn die Entscheidung für 
einen bestimmten Standort ist 
nicht so einfach rückgängig zu 

Das BaugrundstückDas Baugrundstück
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 Neubauobjekte
 Baubetreuung
 Eigentumsverwaltung
 Vermietung

Baugenossenschaft Familienheim Bodensee e.G.

Neuer Wall 1 · 78315 Radolfzell · Tel. 07732 92680

Email: info@bfhb.de · www.bauen-am-bodensee.de

BHS Städtebau Bodensee/Hegau GmbH
Benediktinerplatz 8
78467 Konstanz

Tel.: (0 75 31) 99 11 70
Fax: (0 75 31) 99 11 89

Internet: http://www.bhs-staedtebau.de
Kontakt: info@bhs-staedtebau.de

Ihr Partner rund um die Immobilie.......
....von der Immobilie in bester Lage bis hin zur Gartenpfl ege..

www.total-lokal.de

mailto:info@bfhb.de
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TIPP:
Verwechseln Sie nicht 
Bauerwartungsland mit 
Bauland, da sich der Bau-
beginn bei ersterem um 
einige Zeit hinauszögern 
kann, bis es als Bauland 
freigegeben wird. Ein 
Grundstück ist außerdem 
nur dann bebaubar, wenn 
es an einer befahrbaren 
öffentlichen Verkehrsfl äche 
liegt oder mit einer öffent-
lich-rechtlich gesicherten 
Zufahrt damit verbunden 
ist. Informationen dazu 
erhalten Sie bei Ihrer zu-
ständigen Gemeinde.

auch die Entfernung zu Fami-
lie sowie Freunden. 

•  Was bietet das öffentliche Le-
ben in der Umgebung? Sind 
Schule und Kindergarten in 
der näheren Umgebung? 
Gewisse Freizeit- und Sport-
angebote verschönern das 
Leben und verschiedene Ein-
kaufsmöglichkeiten werden 
benötigt.

•  Wie sieht das nähere Wohn-
umfeld aus? Die Verkehrs-
lage sollte nicht belastend 

sein, Industrie- und Gewer-
begebiete in der Nähe sind 
meist unerwünscht, aber 
Park- und Grünanlagen erhö-
hen die Lebensqualität. 

•  Wie verhält es sich mit Um-
welteinflüssen? Optimal ist, 
wenn die Lärmbelastung 
so gering wie möglich aus-
fällt und das Grundstück 
sich optimalerweise in einer 
sonnigen Lage befindet. Ge-
genden mit erhöhter Luftver-
schmutzungsgefahr sollten 
Sie besser meiden.

es ruhig und abgeschieden 
liegen oder schnellen Zugang 
zum Zentrum bieten? Richt-
linien liefern können hier nur 
die eigene finanzielle Situation 
und die Frage, ob Ihr Vorhaben 
auf diesem Stück Land zu re-
alisieren ist. Die Bebaubarkeit 
können Sie über die Gemeinde 
im Flächennutzungs- oder Be-
bauungsplan in Erfahrung brin-
gen. Beachten Sie dazu auch 
die folgenden Kapitel.

Auf dem Weg zum eigenen 
Grundstück holen Sie am be-
sten anfangs Informationen 
über bestehende Angebote 
durch Zeitungsannoncen, die 
Gemeindeverwaltung, das In-
ternet, Banken und Sparkas-
sen oder einen Immobilienmak-
ler ein. Wurde eine Auswahl an 
Objekten getroffen, sollten die-
se nach bestimmten Kriterien 
überprüft werden. 

•  Wie weit entspricht die Infra-
struktur um das gewünschte 
Grundstück den persönlichen 
Bedürfnissen? Die Nähe zum 
Arbeitsplatz spielt ebenso 
eine Rolle wie ein Hausarzt 
und bestimmte Fachärzte, 
zu denen der Weg nicht allzu 
weit sein sollte. Bedenken Sie 

Hans P. u. Jürgen Becker . Dipl. Ing.
Ingenieurbüro für Bauwesen
Beratende Bauingenieure VBI
Sachverständige für Wertemittlung, ENEV + Bauschäden

Goebelbeckerstraße 21
78467 Konstanz

E-Mail: ib-hpj-becker-konstanz@t-online.de
www.becker-bauingenieure-sachverstaendige.de

Objekt- und Tragwerksplanung seit über 50 Jahren im konstruktiven

Ingenieurbau;  Massivbau – Stahlbau – Holzbau – Bauphysik u. a.

Sachverständigentätigkeit – Verkehrswertermittlung – Bauschäden

Telefon: 0 75 31 – 6 28 36 · Telefax: 0 75 31 – 6 73 26
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rechnet werden. Nach der 
Überprüfung des Vertrags 
findet ein Termin beim No-
tar statt, der nach erfolgter 
Zahlung veranlasst, dass der 
Käufer zum rechtmäßigen 
Eigentümer überschieben 
wird. 

Dies wird rechtlich wirksam 
mit dem Eintrag ins Grund-
buch.

Erschließungsbeiträge für 
Straßenausbau, Kanal und 
Wasserversorgung
Falls Ihr Grundstück erst noch 
ordnungsgemäß erschlossen 
werden muss oder aufgrund 
einer Teilung des bestehenden 
größeren Grundstücks in meh-
rere Bauplätze eine erneute 
Erschließung notwendig wird, 
sollten Sie diese Kosten in Ih-
rer Finanzierung berücksichti-
gen. 

Auch wenn bereits eine Stra-
ße an Ihr Grundstück führt, 
können unter Umständen 
Beiträge für den Straßenaus-
bau, den Kanal und die Was-
serversorgung auf sie zukom-
men.

Vorschrift des Gesetzgebers 
– nur durch eine notarielle
Beurkundung rechtliche Wirk-
samkeit erlangt. Da Sie als 
Käufer die Kosten für den 
Notar tragen werden, sollten 
Sie sich auch die Möglichkeit 
einräumen, diesen selbst zu 
wählen. Er wird einen Kauf-
vertragsentwurf vorlegen, den 
Sie sorgfältig im Vorab prüfen 
können. 

Vergleichen Sie den Preis mit 
dem anderer Objekte ähn-
licher Größe und werden Sie 
aufmerksam, wenn er deut-
liche Abweichungen zeigt. 
Informationen über die Wert-
lage der Grundstücke sind in 
der Gemeindeverwaltung frei 
zugänglich. 

Neben den Kosten für den rei-
nen Grundstückserwerb dür-
fen die anfallenden Nebenko-
sten nicht vergessen werden: 
Der Notar muss bezahlt wer-
den, der Preis für die Grund-
bucheintragung beträgt 0,5 
Prozent des Kaufpreises und 
für die Grunderwerbssteuer 
muss mit circa 3,5 Prozent 
des Gesamtkaufpreises ge-

Als Grundregel ist zu beachten, 
dass Sie ein Grundstück mehr-
mals – morgens, abends, werk-
tags, am Sonntag und so weiter 
– besichtigen sollten, um einen 
richtigen Eindruck davon zu be-
kommen. Sprechen Sie ruhig 
auch einmal mit den Nachbarn 
des jeweiligen Grundstücks. Oft 
können sie Ihnen ebenfalls hilf-
reiche Aufschlüsse geben.

Der Grundstückskaufvertrag
Wurde nun das persönliche 
Traumgrundstück ausgewählt, 
geht es ans Eingemachte. 

Der Kaufvertrag soll abge-
schlossen werden, der – laut 

Eleganz Einfache Form und multiple Funktion  
fügen sich zum gestalterischen Prinzip –   
USM Möbelbausysteme schaffen zeitlosen Raum.

Fragen Sie nach detaillierten Unterlagen  
beim autorisierten Fachhandel.

wohnform K. H. Schmidt GmbH & Co. KG
Zollernstraße 29, D-78462 Konstanz 
Tel. 07531-13 70 0, Fax. 07531-13 70 70
info@wohnform-konstanz.de 
www.wohnform-konstanz.de

Das richtige Maß
bei der Vermessung und 
baubegleitenden Bestandsdokumentation  durch

intermetric GmbH   ·   Mainaustraße 192a   ·   78464 Konstanz
07531–942979–0  ·  konstanz@intermetric.de  ·  www.intermetric.de
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A R C H I T E K T E N    K O N S T A N Z
NEO GEO

www.neogeo-architekten.de
Vordere Weidstaud 1   -   78465 Konstanz   -   07533 997600

"Menschen sowie Lebewesen ganz
allgemein gesehen, sind wie
Musikinstrumente. Ihre Resonanz hängt
davon ab, wie man sie berührt."

Coaching am Point of Sale
Mit Gefühl und Herz am Kunden

www.coaching-am-pos.de
Mobil. 0170-3125760

Mit uns erhalten Sie Ihren individuellen
 Flyer mit FachinformationenKein Teil des Hauses ist so sehr 

Wind und Wetter ausgesetzt wie 

das Dach. Dennoch wird die Not-

wendigkeit einer Dachsanierung 

h u g untersch tzt oder nach 

„hinten“ verschoben. Dabei ist ein 

einwandfreies Dach unersetzlich, 

sei es hinsichtlich des Immobilien-

wertes oder für Heiz- und Energie-

kosten. Wer sich in 2009 für eine 

Dachsanierung entscheidet, kann 

auf ein verbessertes Förderange-

bot der KfW-Bank zugreifen und 

lukrative Zuschüsse erhalten. Das 

Förderprogramm „Wohnraum mo-

dernisieren“ macht‘s möglich. 

Gesundes Raumklima 
Dachfenster lüften ganz automatisch

Weitere Themen

Mehrwert dank  DachsanierungJetzt verbessertes Förderangebot nutzen

DachbegrünungSinnvoller Trend auf den Dächern 
SteuerbonusLeistungen bis 1200 Euro absetzbar

Frische Ideen für schöneres Wohnen

&Haus
DachFoto: Mikromaus@www-photocase.de

Von Ihrer Dachdecker Muster GmbH

Hans Mustermann

Liebe Leserinnen und Leser,auch private Bauherren haben die 

Dachbegrünung als ökologisch und 

ökonomisch interessante  Bauweise 

erkannt. Insbesondere Garagen und 

Carports können damit „verschö-

nert“ werden. Doch der Trend sieht 

nicht nur gut aus, sondern hat auch 

viele Vorteile, die wir Ihnen auf den 

Seiten 4 und 5 vorstellen werden. 
Ein weiteres Thema dieser  Ausgabe 

von „Haus und Dach“ denkt für Sie 

mit und hält damit Ihre Raumluft 

frisch und sauber. Das Thema Lüf-

tung wird mit den Neuerungen im 

Bau- und Sanierungssektor immer 

gegenwärtiger. Regelmäßig zu lüf-

ten rät Ihnen nun jeder Fachmann. 

Doch was, wenn Sie es einfach 

vergessen? Kein Problem. Auf der 

Seite 7 stellen wir Ihnen „clevere“ 

Dachfenster vor. Per Knopfdruck 

oder durch eine einmalige Program-

mierung geht das Lüften so ganz 

automatisch. 
Viel Spaß beim Lesen von „Haus 

und Dach“ wünscht Ihnen Ihr 

Foto: ZinCo

Foto: Frank Müller / Pixelio.de
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Frische Ideen für schöneres Wohnen

&

SteuerbonusLeistungen bis 1200 Euro absetzbar
Kachel- und Kaminöfen
Feuer und Flamme für Wohlbefinden

Weitere Themen

Haus

DuschkabinenFeuer und Wasser – im Bad vereint

Installation

Energiesparen wird immer wichtiger – 

aus Gründen des Umweltschutzes und 

aus Kostengründen. Da liegt es nahe, 

die orhandenen Energietr ger e zi-

enter zu nutzen. Blockheizkraftwerke 

schaffen das auf beeindruckende Wei-

se. Sie dienen neben der Stromerzeu-

gung auch für die Bereitstellung von 

Wärme für Heizung oder Warmwasser 

und werden als „Mini-Blockheizkraft-

werke“ auch für Ein- und Zweifamilien-

häuser angeboten.

Strom und Wärme  
selbst erzeugen Mini-Blockheizkraftwerke für  

Ein- und Zweifamilienhäuser 

Foto: AllzweckJack@www.photocase.de

Hans Mustermann

Liebe Leserinnen und Leser,
Strom und Wärme selbst erzeugen 

schont Ihren Geldbeutel! Sie glauben 

das ist nur in großem Stil möglich? 

Mini-Blockheizkraftwerke können 

schon in Ein- bis Zweifamilienhäu-

sern eingesetzt werden. Welche För-

dermöglichkeiten es bezüglich des 

Einbaus gibt und welche Nachteile für 

Sie daraus entstehen, verraten wir Ih-

nen in unserer Titelgeschichte (Seite 

1 bis Seite 3).
Noch ein weiteres Thema dieser Aus-

gabe von „Haus und Installationen“ 

hat Ihren Geldbeutel im Fokus. Ab 

2009 haben Sie die Möglichkeit, 

Handwerkerrechnungen bis zu 1200 

Euro steuerlich geltend zu machen. 

Welche Tätigkeiten unter diesen Steu-

erbonus fallen, erfahren Sie auf Seite 

5. Zudem heizen wir Ihnen diesmal 

mit Themen wie Kachel- und Kaminö-

fen sowie mit Feuer-Lösungen im Bad 

richtig ein (Seite 4 bis Seite 6).             
Viel Spaß beim Lesen von „Haus und 

Installation“ wünscht Ihnen Ihr 

Von Ihrer Installateur Muster GmbH

Foto: www.sanitaer-wahl.de

Foto: Bosch Thermotechnik GmbH

tione

Für mehr Gemütlichkeit, Entspan-

nung und eine persönliche Note 

im eigenen Garten sorgt ein klei-

ner Teich – ein Gartenteich, ein 

Hochteich oder ein asiatischer 

Koiteich. Konstruktionsmöglich-

keiten gibt es viele, jedoch muss 

das nlegen und die Gestaltung 

sorgfältig geplant werden. Wel-

cher Standort bietet genügend 

Licht, Wärme und Sauerstoff? 

Welche Form und welches Mate-

rial wird verwendet? Wird usät -

lich eventuell ein kleiner Bachlauf 

installiert? Information im Vorlauf 

ist unabdingbar. 

Der perfekte Rahmen 
äune set en Ihren Garten in S ene

Hans Mustermann

Weitere Themen

Romantische Idylle  
in der grünen Oase

Gestaltungsvielfalt bei Teichanlagen 

Glanzvolle Atmosphäre
Mit Lichteffekten tolle k ente set en

Schicker Sonnenschutz
Markisen als High-Tech Wetterschut

Frische Ideen für eine schöne Außenanlage

Haus,Hof    Garten

Foto: radovsk@www.photocase.de
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Liebe Leserinnen und Leser,in dieser usgabe von Haus, Hof 

 Garten  eige ich Ihnen, wie Sie 

Ihren Garten gekonnt in S ene 

set en können. Tolle Lichteffekte 

tauchen Ihre grüne Oase dabei in 

ein seichtes Licht und lassen die 

Vorfreude auf laue Sommerabende 

wachsen. Und für den Fall, dass 

es Ihnen tagsüber u hei  werden 

sollte, habe ich ebenfalls die per-

fekte nschaffung für Sie  Eine 

elektrisch betriebene Markise, die 

Komfort verspricht.
udem habe ich einige Tipps u-

sammengestellt, wie Sie sich dank 

eines Hol auns vor neugierigen Bli-

cken von Nachbarn und Passanten 

schüt en können, ohne dabei die 

natürliche Gestalt Ihres Gartens u 

beeinträchtigen. 
Natürlich habe ich im Kleinen 

Pflan kalender  auch wieder über 

Tipps und Tricks für die perfekte 

ussaat usammengestellt.Viel Spa  beim Lesen von Haus, 

Hof & Garten“ wünscht Ihnen 

&
Von Ihrer Mustergarten GmbH

Foto: www.licht.de

Foto: .marqs@www.photocase.de

Foto: Holzwerk Christoph Perr
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GmbH

Für mehr Gemütnung und eine pim eigenen Gartenner Teich – ein GHochteich oder eKoiteich. Konstrukkeiten gibt es viele, das nlegen und die
sorgfältig geplant we
cher Standort bietet 
Licht, Wärme und S
Welche Form und welc
rial wird verwendet? Wir
lich eventuell ein kleiner 
installiert? Information im
ist unabdingbar. 

Weitere Themen

Rom
in der

Gestaltung

Glanzvolle Atmosphäre
Mit Lichteffekten tolle k ente set

Foto: www.licht.de

geltend gemacht werden – doppelt 
so viel wie bislang. 

 mehr dazu auf Seite 2              w

Sei es die Reparatur, die 
Wartung oder der Aus-
tausch von Heizungs-
anlagen, Gas- und Wasserinstallatio-nen, die Moderni-sierung des Ba-dezimmers oder Arbeiten an Dach und Fassade so-wie Leistungen Ihres 

Elektrikers: Handwer-
kerleistungen können 
seit diesem Jahr mit bis 
zu 1.200 Euro jährlich steuerlich 

geltend gemacht werden – doppelt 
so viel wie bislang.

mehr dazu auf Seite 2              w

die Reparatur, die oder der Aus-on Heizungs-Gas- und nstallatio-Moderni-des Baers oder an Dach ssade so-tungen Ihres rs: Handwer-ungen können em Jahr mit bis Euro jährlich steuerlich 

Intelligente TechnikNie mehr vergessene Fenster Beleuchtungsspagat
Ideen für den Wohn- und Ess-Bereich

Weitere ThemenWohnraumlüftungAutomatik spart Energie 

Leistungen können bis zu 1200 Euro 

steuerlich geltend gemacht werden

Höherer Steuerbonus 
auf Handwerkerrechnungen

Frische Ideen für schöneres Wohnen

&Haus
Elektrik

Hans Mustermann

Liebe Leserinnen und Leser,Lüften ist wichtig – doch gerade in 

der kälteren Jahreszeit ist dies nicht 

gerade angenehm. In dieser Ausga-

be von „Haus und Elektrik“ stellen 

wir Ihnen die kontrollierte Wohn-

raumbelüftung vor – ein System, 

dass Sie beim Lüften noch Energie 

sparen lässt (Seite 3). Und wenn Sie dennoch lieber manu-

ell „auf Durchzug“ schalten, haben 

wir ein weiteres technisches High-

light für Sie parat. Eine intelligente 

Vernetzung im Haus nimmt Ihnen so 

manche Arbeit ab. Mehr darüber wie 

Rolläden automatisch geschlossen 

werden können oder Sie Ihre Hei-

zung einfach per Mobiltelefon be-

dienen können, verraten wir Ihnen 

außerdem auf den Seiten 4 und 5.Wir wünschen Ihnen eine unterhalt-

same Lektüre. Ihr

Von Ihrer Elektro Muster GmbH

Foto: Frank Müller / Pixelio.de

Foto: Siegfried Fries / Pixelio.de

mediaprint infoverlag gmbh

Lechstraße 2  • D-86415 Mering

Tel. +49 (0) 8233  384-0 • Fax +49 (0) 8233  384-103
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Wie die Idee auf das Papier 
gelangt...
Jedes Bauvorhaben entsteht 
zunächst im Kopf des Bau-
herren, der seine eigenen 
Wünsche und Vorstellungen 
realisieren möchte. Damit 
das Bauwerk am Ende auch 
der Idee entspricht, muss viel 
Entwicklungsarbeit geleistet 
werden: Ziel dieses Arbeits-
schritts ist der Bauplan. Er 
dient als Vorlage für die Bau-

firmen und Handwerker, die 
das Haus dementsprechend 
realisieren. Wichtig ist der 
Bauplan auch für die Vorlage 
in der Gemeinde, wo anhand 
dessen entschieden wird, ob 
für das Bauvorhaben ein Ge-
nehmigungsverfahren nötig ist 
oder ob es freigestellt werden 
kann. Hinweise dazu können 
Sie der Bauordnung des jewei-
ligen Bundeslandes entneh-
men. Sorgen Sie dafür, dass 
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Vom VorentwurfVom Vorentwurf
zum Bauplanzum Bauplan

Meisterbetrieb
Fabian Stein
Geschäftsführer

Beratung
Planung

Kundendienst
Installation

Netzwerktechnik
EIB-Anlagen

Kabel BW Vertriebs-, Installations- und Entstörpartner

Konrad-Zuse-Str. 7
78467 Konstanz
Tel.:  07531 991754
Fax:  07531 991954
Mobil:  0171 6012895
E-Mail: elektro_bumler_gmbh@t-online.de
www.elektro-bumler.de

Brandschutz 
Obere Rheinstraße 23 • Reichenau 

Beratung • Wartung • Verkauf 

 

� Feuerlöscher & Rauchmelder 

� Steigleitung & Hydrantentechnik 

� Rauchwärmeabzug  (RWA)  

� Brandabschottung 

� Löschübungen 

� Brandschutzbeauftragte u.v.m. 

Tel. : 07534 / 99 87 10
www.brandschutz-streibert.de

HausmeisterServiceSanto

Jörg Santo
Geschäftsführer
Austraße 85
D-78457 Konstanz

Fon/Fax 07531. 80 72 98
Mobil 0176. 96 03 79 25
joerg.santo@gmx.de

Nur professionelle Pfl ege und Wartung garantieren lang-
fristigen Werterhalt Ihrer Liegenschaft oder Immobilie.

Hausmeisterdienste

Gartenpfl ege

Reinigungsarbeiten

Winterdienst

Allgemeine 
Dienstleistungen

HSS

www.total-lokal.de
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sich Architekten, die in jedem 
Fall uneingeschränkt bauvor-
lageberechtigt sind, oder aus-
gebildete Bauingenieure, die 
teilweise in ihrer Bauvorlage-
berechtigung eingeschränkt 
sind. Auch Entwurfsverfasser 
können die Planung Ihres Ge-
bäudes in Angriff nehmen, 
jedoch dürfen sie nur kleine 
Wohnungen, die besondere 
Bedingungen erfüllen, planen. 
Ebenso sind Absolventen des 
Architektur- oder Bauinge-
nieurstudiums sowie staat-
lich geprüfte Bautechniker 
und Handwerksmeister des 
Bau- und Zimmerfachs einge-
schränkt vorlageberechtigt. 
Beim Berater des Bauamts 
in Ihrer Gemeinde können Sie 
sich erkundigen, inwieweit den 
Fachleuten die Berechtigung 
einer Bauplanung zuerkannt 
wird.

Der richtige Ansprechpartner 
Sie sollten auf keinen Fall da-
rauf verzichten, für die Plan-
erstellung einen Fachmann 
zu beauftragen. Dieser bringt 
das fachliche Know-how mit, 
er weiß, worauf geachtet wer-
den muss und sorgt damit für 
einen problemlosen Ablauf der 
Baumaßnahmen. Dafür eignen 

die Planung bis zum Baube-
ginn endgültig abgeschlossen 
ist, denn nachträgliche Ände-
rungen sind aufwändig und 
meist mit erheblichen Kosten 
verbunden. Allgemein gilt: Je 
höher die Qualität der Pläne 
ist, um so weniger Fragen und 
Missverständnisse ergeben 
sich bei der Ausführung. 

INFOBOX:
Schon bei der Planung sollten Sie energiesparende Aspekte berücksichtigen. Dank der weit 
entwickelten Technik ist es möglich, dass Wohngebäude kaum noch Energie verbrauchen. 

Ein Qualitätszeichen, das von der Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena) zusammen mit dem 
Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) und der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (KfW) entwickelt wurde, ist der Begriff Effi zienzhaus. Der KfW dient es zur Beur-
teilung der Förderungen im Rahmen ihrer Programme Energieeffi zient Bauen und Energieeffi zient 
Sanieren. Eine Zahl nach dem Begriff „KfW-Effi zienzhaus“ gibt an, wie hoch der Jahresprimär-
energiebedarf in Relation (%) zu einem vergleichbaren Neubau nach den Vorgaben der aktuellen 
Energieeinsparverordnung (EnEV) sein darf. Ein KfW-Effi zienzhaus 70 hat zum Beispiel höchstens 
70 Prozent des Jahresprimärenergiebedarfs des entsprechenden Referenzgebäudes. 

Für die Inanspruchnahme der Fördermittel der KfW ist auch der spezifi sche Transmissionswär-
meverslust relevant. Beim KfW Effi zienzhaus 70 darf dieser zum Beispiel maximal 85 Prozent 
eines entsprechenden Referenzgebäudes betragen.

                                            
Wir bieten ein umfassendes 
Leistungsangebot im Bereich 
Innenarchitektur: 

 
Raumbedarfanalyse 
Gesamtkonzepte 
Planung von Umbau-Ausbau 
und Sanierung im privat und 
Geschäftsbereich 
Material und Farbkonzepte 
Lichtkonzepte 
Produkt- und Möbeldesign 
Beratung und Planung für neue 
Wohnformen im Alter 

                              
 
Fard + Hegenbart 
Die Innenarchitekten 
 
Hermann- von- Vicari 9 
D- 78464 Konstanz 
 
Tel.:  07531 818030 
Fax:  07531 819903 
 
Email: info@ 
DieInnenarchitekten.de 

Wussten Sie schon...

...  dass 41 Prozent der befragten Deutschen ihr Einfamilienhaus 

lieber selber bauen, als ein bestehendes Gebäude zu kaufen?
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schaft wirken. Und oft wirkt 
ein schlicht gehaltenes Haus 
viel eleganter und interes-
santer. 

Wenn Sie staatliche Wohn-
raumfördermittel in Anspruch 
nehmen wollen, darf der Brut-
to-Rauminhalt eines Eigen-
heims eine „angemessene“ 
Größe, die hauptsächlich nach 
der Haushaltsgröße bemes-
sen wird, nicht überschreiten. 
Das Baugrundstück darf über 
bestimmte Flächen nicht hi-
nausgehen. 

Hinsichtlich der Einzelheiten 
sollten Sie sich im Vorfeld bei 
potentiellen Förderungsstellen 
erkundigen.

sich technisch weiterentwi-
ckelt und modernisiert. Dies 
führt zu individuellen Bauten, 
die sich aber schwer ihrer Um-
gebung anpassen können und 
mehr wie Fremdkörper wirken. 
Die typischen Hausformen und 
regionale Eigenheiten gehen 
dabei Schritt für Schritt verlo-
ren und werden durch prunk-
volle Gebäude ersetzt, die kurz-
lebige Modeerscheinungen 
verkörpern. 

Das soll nicht heißen, dass Sie 
sich absolut angleichen müs-
sen, sondern dass sich durch 
etwas Rücksichtnahme auf 
die bauliche Umgebung eine 
gestalterische Harmonie ent-
falten wird. 

Die Einbettung in die natür-
lichen Gegebenheiten lässt 
das Haus als Teil der Land-

Wichtige Hinweise zur
Gestaltung
Das Haus ist wie die Visiten-
karte des Besitzers. Auf einen 
Blick kann man Vorlieben und 
Geschmack erkennen, wes-
halb jeder Bauherr bemüht ist, 
sein Eigenheim möglichst an-
sprechend zu gestalten. 

Jedes Gebäude ist eine Einzel-
anfertigung und drückt die indi-
viduellen Vorstellungen des Be-
sitzers aus – dabei sind einige 
Hinweise zu beachten. Früher 
entstanden sehr harmonische 
Dorfbilder, da die Auswahl an 
Materialien sowie die hand-
werklichen Techniken auf die 
Heimatregion beschränkt wa-
ren. 

Heute können Baustoffe aus 
Nah und Fern bezogen werden 
und auch die Arbeitsweise hat 
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ständen gebaut werden darf. 
Es beschäftigt sich also mit der 
konkreten Ausführung des Bau-
vorhabens. Damit ein Bauvor-
haben genehmigt wird, muss 
sowohl eine Übereinstimmung 
mit dem Bauplanungsrecht 
und dem Bauordnungsrecht 
gegeben sein, als auch mit 
sonstigen öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften (Baunebenrecht).

ungspläne als Ortsrecht der 
Gemeinden zusammen mit 
der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) Auskunft. Das Bau-
planungsrecht ist bundesweit 
einheitlich. Das Bauordnungs-
recht wiederum ist geregelt 
durch die Bauordnung des 
Landes Baden-Württemberg 
(LBO). Darin wird genau festge-
legt, wie und unter welchen Um-

Das Baurecht – allgemein
Das öffentliche Baurecht un-
terscheidet zwei grundsätzlich 
unterschiedliche Bereiche:

Das Bauplanungsrecht klärt 
vorab, wo und was prinzipiell 
gebaut werden darf. Die ge-
nauen Regelungen finden sich 
im Baugesetzbuch (BauGB). 
Außerdem geben die Bebau-

BauvorschriftenBauvorschriften
in Grundzügenin Grundzügen

Ihr Ansprechpartner im Bau- und Immobilienrecht
Rechtsanwalt Oliver H. Röck (LL.M.)

Wir steuern erfolgreich Ihr Recht !

Fritz-Arnold-Str.16    D-78467 Konstanz    Tel. +49 (0) 7531 - 36934-60  
www.mayerrecht.de 

 Tel. +49 (0) 7531 - 8044734 
www.rechtsanwaltroeck.com | info@rechtsanwaltroeck.com

Wir führen aus:  Neubauten, Um- und Anbauten, 
Altbausanierung, Hofbefestigung

Meisterbetrieb Bernh. Renz, Radolfzeller Str. 79, 78467 Konstanz
Tel. 07531/78692, Fax 07531/979379, Funk 0171/1907896
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Wussten Sie schon...

...  dass über die Hälfte der Deutschen in den 

eigenen vier Wänden wohnt?
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Haus & Grund
Konstanz

Haus & Grund Verband Verwaltungs GmbH Bereich Immobilien

www.Haus-und-Grund-Konstanz.de

verband@hug-kn.de
Tel. 0 75 31/6 2098

verwaltungen@hug-kn.de
Tel. 0 75 31/5 9190

immobilien@hug-kn.de
Tel. 0 75 31/6 2031

Rechtsberatung
rund um die
Immobilie

Wohnungs-
eigentum

Nachbarrecht

Baurecht usw.

Mietvertrags-
service

Kaufen –
Verkaufen

Mieten –
Vermieten

Marktwert-
ermittlungen

✓ Komplette Verwaltung von
Häusern und Wohnungen

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

Haus & Grund Konstanz
Hegaustr. 11
78467 Konstanz

T e p p i c h b ö d e n  ♦  D e s i g n b e l ä g e  ♦  P V C  ♦  K a u t s c h u k  ♦  L i n o  ♦  L a m i n a t  ♦  P a r k e t t
Unsere Bodenbelagsausstellung ist für Sie nach Terminvereinbarung geöffnet

Tel.: 0 75 34 / 76 05 ♦ Fax: 0 75 34 / 99 95 53 ♦ Mobil: 0171-8 13 09 80 ♦ E-Mail: HP-Bodenbelaege@t-online.de
Peter Hofsäss ♦ Am Vögelisberg 11 ♦ 78479 Insel Reichenau

H P – B O D E N B E L Ä G E
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Bauleitplanung
Die Bauleitplanung regelt die 
bauliche Nutzung von Grund 
und Boden allgemeinverbind-
lich. Aufgrund der kommu-
nalen Selbstverwaltung und 
der damit einhergehenden Pla-
nungshoheit wird die Bauleit-
planung von den Gemeinden 
erstellt.
  
Die Bauleitplanung ist geglie-
dert in zwei Stufen: Als Vorberei-
tung dient der für das gesamte 
Gemeindegebiet aufgestellte 
Flächennutzungsplan, anschlie-
ßend wird der Bebauungsplan 
als verbindlicher Bauleitplan
(§ 1 Abs. 2 BauGB) erarbeitet. 
Die Bauleitpläne sollen eine nach-
haltige städtebauliche Entwick-
lung gewährleisten und dabei 
soziale, wirtschaftliche und um-
weltschonende Anforderungen 
nachhaltig berücksichtigen. Da-
durch wird eine dem Wohl der 
Allgemeinheit dienende sozialge-
rechte Bodennutzung garantiert. 

Flächennutzungsplan
Der Flächennutzungsplan, der 
auch vorbereitender Bauleit-

plan genannt wird, versteht 
sich als erste grobe Planung 
bezüglich der Nutzung des Ge-
meindegebietes. Er liefert also 
eine Richtlinie, ob eine Fläche 
zum Beispiel zum Wohnen, 
Arbeiten oder für den landwirt-
schaftlichen Betrieb genutzt 
werden soll. Er umfasst im Ge-
gensatz zum Bebauungsplan 
das gesamte Gemeindege-
biet. Der Flächennutzungsplan 
besitzt allerdings noch keine 
allgemeine Verbindlichkeit, es 
entsteht also kein Anspruch 
auf die dargestellte Nutzung. 
Ein Bebauungsplan, der diese 
Eigenschaft dann aufweist, 
kann jedoch nur aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt 
werden. 

Bebauungsplan
Die Gemeinde beschließt aus 
dem Flächennutzungsplan fol-
gend die Aufstellung eines Be-
bauungsplanes (verbindlicher 
Bauleitplan, § 30 BauGB), 
wenn es für die städtebauliche 
Entwicklung und Ordnung not-
wendig ist. Im Bebauungsplan 
werden die Art und das Maß 

der baulichen Nutzung, die 
überbaubaren Grundstücksflä-
chen und die Verkehrsflächen 
detailliert für relativ kleine Ge-
meindeteile festgelegt. Der Be-
bauungsplan weist ein Gebiet 
also als Misch-, Wohn- oder 
Industriegebiet aus, regelt die 
Grundflächen- und Geschoss-
flächenzahl sowie Baugrenzen. 
Zusammengefasst regelt der 
Bebauungsplan also, welches 
Gebäude wie und an welcher 
Stelle gebaut werden darf. 

Viele Bebauungspläne bein-
halten neben den eigentlichen 
Festsetzungen auch noch ört-
liche Bauvorschriften gem.
§ 74 LBO über die genaue 
Ausgestaltung des Außenbe-
reichs baulicher Anlagen. Hier 
kann zum Beispiel die Auswahl 
der Baustoffe und der Farben 
des Hauses sowie die Neigung 
der Dächer von Wohnhäusern 
eine Rolle spielen.

Als Bauinteressent sollten Sie 
sich daher auf jeden Fall bei 
der Gemeinde oder bei der 
zuständigen Bauaufsichtsbe-

Das BauplanungsrechtDas Bauplanungsrecht
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sigkeit eines Bauvorhabens 
– Ausnahmen hiervon gibt 
es bei großen Kreisstädten, 
wie beispielsweise Konstanz. 
Bei einer Versagung des Ein-
vernehmens ist die Bauauf-
sichtsbehörde grundsätzlich 
an die gemeindliche Entschei-
dung gebunden. Beim rechts-
kräftigen Bebauungsplan 
ist das Einvernehmen nicht 
mehr erforderlich, da die Ge-
meinde mit dem Bebauungs-
plan ihre Planungsabsichten 
schon in Form einer Satzung 
allgemeingültig festgelegt 
hat. Die Gemeinde erhält in 
diesen Fällen lediglich Kennt-
nis von dem Baubegehren 
und nimmt zur Erschließung 
Stellung.

Ausnahmen und Befreiungen
Bei einer untergeordneten 
Abweichung von den planungs-
rechtlichen Zulässigkeitskri-
terien kann eine Ausnahme 
und / oder Befreiung (§ 31 
BauGB) ein eigentlich nicht zu-
lässiges Vorhaben doch noch 
ermöglichen. Dabei bietet das 
Baugesetzbuch zwei Möglich-
keiten. Zum einen kann eine 
Ausnahme ausdrücklich im 
Bebauungsplan vorgesehen 
sein. Zum anderen können Sie 
einen städtebaulich begründe-
ten Befreiungsantrag stellen. 
Eine Befreiung müssen Sie 
im Gegensatz zur Ausnahme 
schriftlich beantragen, außer-
dem wird sie nicht bereits im 
Bebauungsplan aufgeführt. 
Befreiungen sind jedoch nur 
bei Einhaltung von zwei Ge-
sichtspunkten möglich: Die 
Grundzüge der gemeindlichen 
Planungsabsichten dürfen 
nicht verletzt werden und die 
beantragte Abweichung muss 
außerdem städtebaulich ver-
tretbar sein. In aller Regel 
muss deshalb eine besondere 
Grundstückssituation eine Be-
freiung rechtfertigen. Individu-
elle Gründe, die sich nicht auf 
das Grundstück beziehen, son-
dern Sie als Person betreffen, 
sind nicht baurechtsrelevant. 
Als Bauherr sollten Sie im Ein-
zelfall einen begründeten und 
den Nachbarschutz berück-
sichtigenden Antrag mit der 
Gemeinde und mit der zustän-
digen Bauaufsichtsbehörde 
klären.

Einvernehmen 
der Gemeinde
Die Gemeinde muss am
Baugenehmigungsverfahren 
beteiligt werden, um die ge-
meindliche Planungshoheit 
sicherzustellen. Gemäß § 
36 BauGB entscheidet die 
Baugenehmigungsbehörde 
im Einvernehmen mit der 
Gemeinde über die Zuläs-

hörde über den Inhalt des je-
weiligen Bebauungsplanes in-
formieren, um zu erfahren, ob 
Ihren Bauabsichten nichts im 
Wege steht.

Hält Ihr Bauvorhaben die 
Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes ein, haben Sie 
bauplanungsrechtlich einen 
Rechtsanspruch auf Erteilung 
einer Baugenehmigung. Die-
ser Rechtsanspruch schließt 
jedoch nicht die Aufstellung, 
Änderung, Ergänzung oder 
Aufhebung eines Bebauungs-
planes mit ein.

Grünordnungsplan
Der Grünordnungsplan (GOP) 
stellt innerhalb des Bebau-
ungsplans sicher, dass die 
Belange des Naturschutzes 
berücksichtigt werden. Zudem 
wahrt er durch die Einplanung 
freier Grünflächen und Biotope 
den Erholungswert einer Re-
gion. In den meisten Bundes-
ländern besitzt er allerdings 
nur Rechtswirksamkeit, wenn 
seine Festsetzungen in den 
Bebauungsplan übernommen 
werden. 

Wesentliche Ziele des Grün-
ordnungsplans sind:
•  der Schutz von Biotopen und 

anderen schützenswerten 
Landschaften 

•  die Erhaltung von Grün- und 
Baumbestand

•  die Negativwirkungen eines 
Bauvorhabens so minimal 
wie möglich zu halten

•  die Begrünung der urbanen 
Flächen zur Erholungsnutzung

•  ein attraktives Fuß- und Rad-
wegenetzes zu gewährleisten

Der GOP wird gleichzeitig mit 
dem Bebauungsplan erarbei-
tet. Die Belange betroffener 
Bürger sowie Amtspersonen 
können artikuliert werden und 
fließen so in die Planung mit 
ein.

MÖBELDESIGN • INNENAUSBAU 
  KÜCHE & BAD • EINBAUMÖBEL
    FUSSBÖDEN • HOLZTERRASSEN

MÖBEKÜ

MALERARBEITEN
TAPEZIERARBEITEN
BODENBESCHICHTUNG
VERFUGUNGEN
FASSADENRENOVATION

HARRY BUCK
Siemensstraße 5
78467 Konstanz

www.harry-buck.de
E-Mail: maler.buck@t-online.de

Tel.: 07531 9978611
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Das Bauplanungsrecht er-
laubt eine Bebauung in die-
sem Bereich nur, wenn Sie 
ein so genanntes privilegiertes 
Vorhaben planen und Ihnen 
öffentliche Interessen nicht 
im Wege stehen. Zu den pri-
vilegierten Bauvorhaben zäh-
len unter anderem land- und 
forstwirtschaftliche Betriebe, 
öffentliche Ver- und Entsor-
gungseinrichtungen, Wind-
energieanlagen, Biomasse-
anlagen und Nutzungen, die 
besondere Anforderungen an 
die Umgebung stellen oder 
sich in einem Wohngebiet 
nachteilig auf ihre nähere Um-
gebung auswirken würden. 
Auch solche Bauvorhaben 
dürfen allerdings nicht gewis-
sen öffentlichen Belangen be-
züglich des Umweltschutzes, 
Denkmalschutzes oder der 
Wasserwirtschaft widerspre-
chen. Ferner dürfen auch die 
Regelungen des Flächennut-
zungsplans und des Land-
schaftsplans nicht verletzt 
werden. Nur wenn diese bei-
den Bedingungen erfüllt sind, 
ist ein Bauvorhaben innerhalb 
des Außenbereichs zulässig. 
Wenden Sie sich im konkreten 
Falle direkt an die Baugeneh-
migungsbehörde, wenn Sie 
weitere Fragen haben.

Fazit:
Ein Grundstück ist grundsätz-
lich bebaubar, wenn es 

•  im Einklang mit dem Bebau-
ungsplan steht und die Er-
schließung (Verkehr, Was-
serversorgung und Abwas-
serentsorgung) gesichert 
ist (§ 30 BauGB);

•  zwar nicht im Geltungsbereich 
eines qualifizierten Bebau-
ungsplanes, aber innerhalb 
eines im Zusammenhang be-
bauten Ortsteils liegt, sich in 
die Eigenart der Umgebung 
einfügt und die Erschließung 
gesichert ist (§ 34 BauGB). 

Innerhalb eines im Zusam-
menhang bebauten Ortstei-
les (Innenbereich) richtet sich 
die Zulässigkeit einer Bebau-
ung nach den Vorschriften des 
§ 34 BauGB.

Demnach ist ein Bauvorhaben 
dann zulässig, wenn sich das 
geplante Gebäude sowohl be-
züglich der Art und dem Maß 
der baulichen Nutzung, als 
auch hinsichtlich der Bauwei-
se und der Grundstücksfläche, 
die bebaut werden soll, in die 
näheren Umgebung einfügt 
ohne das Ortsbild zu stören. 
Zudem muss die Erschließung 
vollständig gesichert sein und 
ein gesundes Wohn- und Ar-
beitsklima darf nicht gefährdet 
werden.

Im Innenbereich bestimmt 
also die Umgebungsbebauung 
die Kriterien die Zulässigkeit 
eines Vorhabens. Sie müssen 
sich auf viele Anpassungen 
Ihres Bauvorhabens einstellen, 
wenn sich die bereits vorhan-
denen Gebäude sehr homogen 
präsentieren. Daher lohnt es 
sich auf jeden Fall, einen ge-
nauen Blick auf das Gebiet zu 
werfen, in dem Sie Ihr Bauvor-
haben verwirklichen wollen.

Im Zusammenhang bebaute 
Ortsteile – Außenbereich
Der Außenbereich bezeichnet 
ein Gebiet der Gemeinde, für 
das kein Bebauungsplan vor-
liegt und das außerhalb von 
im Zusammenhang bebauter 
Ortsteile liegt. Grundsätzlich 
darf im Außenbereich nicht 
gebaut werden (§ 35 BauGB). 
Er soll Erholungswert bieten 
und ist für land- und forstwirt-
schaftliche Nutzung prädesti-
niert. Planen Sie dennoch ein 
Vorhaben in diesem Bereich, 
lohnt es sich, mit der zustän-
digen Baugenehmigungsbe-
hörde frühzeitig in Kontakt zu 
treten.

Vorhaben- und
Erschließungsplan
Auch der Vorhaben- und Er-
schließungsplan hat wie der 
normale Bebauungsplan die 
Aufgabe, für eine genau fest-
gelegte Fläche Baurecht zu 
schaffen. Allerdings gibt es zwei 
grundlegende Unterschiede. 
Erstens besteht eine Pflicht 
zur schnellen Verwirklichung 
der Planung, was beim Bebau-
ungsplan nicht der Fall ist. Zwei-
tens gibt es im Verfahren zur 
Erarbeitung des Planes einen 
Unterschied: Hier agiert eine 
Privatperson, der als Vorha-
ben- und Erschließungsträger 
zunächst seine Pläne mit der 
Stadt abstimmt.  Diese Pläne 
werden im Anschluss dem Rat 
der Stadt zum Beschluss als 
Satzung vorgelegt. Zusätzlich 
schließen die Stadt und die Pri-
vatperson einen bindenden Ver-
trag. Darin wird unter anderem 
festgelegt, dass der Vorhaben-
träger sein Vorhaben innerhalb 
eines bestimmten Zeitraumes 
durchführt.

Im Zusammenhang bebaute 
Ortsteile – Innenbereich
Es gibt vielfach Bereiche inner-
halb bebauter Gebiete, für die 
keine Bebauungspläne aufge-
stellt worden sind. Dies kann 
unterschiedliche Gründe ha-
ben. Meist sind diese Gebiete 
in früheren Zeiten entstan-
den, da Bebauungspläne erst 
seit 1960 Anwendung finden. 

16
www.total-lokal.de

http://www.total-lokal.de


Das BauordnungsrechtDas Bauordnungsrecht
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Allgemein
Im Gegensatz zum Baupla-
nungsrecht ist das Bauord-
nungsrecht nicht bundesweit 

einheitlich, sondern nach indi-
viduellem Landesrecht gere-
gelt. In Baden-Württemberg 
ist dies die Landesbauord-

nung (LBO) in der Fassung von 
2010. Das Bauordnungsrecht 
hat die Vermeidung von Ge-
fahren zum Inhalt, die bei der 

Ihr Schlüssel für die 
eigenen vier Wände: 
die BW Baufinanzierung.

Die Zinsen stehen günstig: Starten Sie jetzt mit Ihrer Baufinanzierung und profitieren Sie 
mit BW WohnRiester von Zuschüssen zum Eigenheim:

 attraktive Konditionen
 staatliche Förderung
 flexible Rückzahlungsmodelle

Weitere Informationen in Ihrer Filiale Konstanz, Zähringerplatz 16, 78464 Konstanz, 
Tel. 07531 8109-43 oder im Internet.

Baden-Württembergische Bank. Nah dran.

www.bw-bank.de/baufi
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Auf eine weitergehende Erläu-
terung der vielen Sonderfälle 
wird an dieser Stelle verzich-
tet, da in aller Regel der oben 
genannte Mindestgrenzab-
stand von zweieinhalb Metern 
ausreichend ist. Im Einzelfall ist 
der von Ihnen beauftragte Ent-
wurfsverfasser mit den Vor-
schriften vertraut und wird Sie 
umfassend beraten.

Abstandsflächen in Sonder-
fällen (§ 6 LBO)
In den Abstandsflächen bau-
licher Anlagen sowie ohne eigene 
Abstandsflächen sind zulässig:
1.  Gebäude oder Gebäude-

teile, die eine Wandhöhe 
von nicht mehr als einem 
Meter haben.

2.  Garagen, Gewächshäuser 
und Gebäude ohne Auf-
enthaltsräume mit einer 
Wandhöhe bis drei Meter 
und einer Wandfläche bis 
25 Quadratmeter.

3.  bauliche Anlagen, die keine 
Gebäude sind, soweit sie 
nicht höher als zweieinhalb 
Meter sind oder ihre Wand-
fläche nicht mehr als 25 
Quadratmeter beträgt.

4.  landwirtschaftliche Gewächs-
häuser, die nicht unter Num-
mer zwei fallen, soweit sie 
mindestens einen Meter 
Abstand zu Nachbargrenzen 
einhalten.

Die am Bau Beteiligten 

Grundsatz (§ 41 LBO)
„Bei der Errichtung oder dem 
Abbruch einer baulichen Anlage 
sind der Bauherr und im Rah-
men ihres Wirkungskreises die 
anderen am Bau Beteiligten da-
für verantwortlich, dass die öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften 
und die auf Grund dieser Vor-
schriften erlassenen Anord-
nungen eingehalten werden.“

Insbesondere bei den verfah-
rensfreien Bauvorhaben und 

überdachungen, wenn sie 
nicht mehr als eineinhalb 
Meter vor die Außenwand 
vortreten,

•  Vorbauten wie Wände, Er-
ker, Balkone, Tür- und Fen-
stervorbauten, wenn sie 
nicht breiter als fünf Meter 
sind, nicht mehr als einein-
halb Meter vortreten und 
von Nachbargrenzen min-
destens zwei Meter entfernt 
bleiben.

Im übrigen bemisst sich die 
Tiefe der Abstandsfläche nach 
der jeweiligen Wandhöhe; sie 
beträgt
•  allgemein 0,4 der Wandhöhe,
•  in Kerngebieten, Dorfge-

bieten und in besonderen 
Wohngebieten 0,2 der 
Wandhöhe,

•  in Gewerbegebieten und in 
Industriegebieten sowie in 
Sondergebieten, die nicht der 
Erholung dienen, 0,125 der 
Wandhöhe.

Sie darf jedoch zweieinhalb 
Meter, bei Wänden bis fünf 
Meter Breite zwei Meter nicht 
unterschreiten. 

Errichtung und dem Betrieb 
baulicher Anlagen entstehen 
können. Das Bauordnungs-
recht stellt vor allem an die 
Standsicherheit, Verkehrssi-
cherheit und an den Brand-
schutz von baulichen Anlagen 
besondere Anforderungen. 
Eine Baugenehmigung muss 
immer dann erteilt werden, 
wenn dem Bauvorhaben öf-
fentlich-rechtliche Vorschriften 
nicht entgegenstehen.

Ergänzend zur LBO wurden 
Verordnungen zur detaillierten 
Regelung des Bauordnungs-
rechts erlassen.

Abstandsflächen (§ 5 LBO)
Grundsätzlich haben Sie mit 
jedem Gebäude immer min-
destens zweieinhalb Meter
Abstand von allen Grenzen 
Ihres Baugrundstückes einzu-
halten.

Bei der Bemessung der Ab-
standsfläche bleiben außer 
Betracht
•  untergeordnete Bauteile wie 

Gesimse, Dachvorsprünge, 
Eingangs- und Terrassen-
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nehmer bleibt dafür verant-
wortlich, dass die Arbeiten 
der Fachkräfte entsprechend 
den öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften aufeinander abge-
stimmt werden.“

Bauleiter (§ 45 LBO)
„Der Bauleiter hat darüber zu 
wachen, dass die Bauausfüh-
rung den öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften und den Entwür-
fen des Entwurfsverfassers ent-
spricht. Er hat im Rahmen die-
ser Aufgabe auf den sicheren 
bautechnischen Betrieb der 
Baustelle, insbesondere auf 
das gefahrlose Ineinandergrei-
fen der Arbeiten der Unterneh-
mer zu achten; die Verantwort-
lichkeit der Unternehmer bleibt 
unberührt. Verstöße, denen 
nicht abgeholfen wird, hat er 
unverzüglich der Baurechtsbe-
hörde mitzuteilen.“ 

„Hat der Bauleiter nicht für 
alle ihm obliegenden Aufga-
ben die erforderliche Sach-
kunde und Erfahrung, hat er 
den Bauherrn zu veranlassen, 
geeignete Fachbauleiter zu be-
stellen. Diese treten insoweit 
an die Stelle des Bauleiters. 
Der Bauleiter bleibt für das 
ordnungsgemäße Ineinander-
greifen seiner Tätigkeiten mit 
denen der Fachbauleiter ver-
antwortlich.“

Genehmigungspflicht,
Genehmigungsfreiheit

Genehmigungspflichtige 
Vorhaben (§ 49 LBO)
Grundsätzlich bedarf die Er-
richtung und der Abbruch 
baulicher Anlagen einer Bau-
genehmigung, soweit nichts 
anderes bestimmt ist. 

Die Genehmigungsfreiheit für 
verfahrensfreie Vorhaben nach 
§ 50 LBO entbindet Sie nicht 
von der Verpflichtung zur Ein-
haltung der Anforderung, die 

Entwurf den öffentlich-recht-
lichen Vorschriften entspricht. 
Zum Entwurf gehören die Bau-
vorlagen und die Ausführungs-
planung; der Bauherr kann mit 
der Ausführungsplanung einen 
anderen Entwurfsverfasser 
beauftragen.

Hat der Entwurfsverfasser 
auf einzelnen Fachgebieten 
nicht die erforderliche Sach-
kunde und Erfahrung, so hat 
er den Bauherrn zu veranlas-
sen, geeignete Fachplaner 
zu bestellen. Diese sind für 
ihre Beiträge verantwortlich. 
Der Entwurfsverfasser bleibt 
dafür verantwortlich, dass 
die Beiträge der Fachplaner 
entsprechend den öffentlich-
rechtlichen Vorschriften aufei-
nander abgestimmt werden.“

Unternehmer (§ 44 LBO)
„Jeder Unternehmer ist da-
für verantwortlich, dass seine 
Arbeiten den öffentlich-recht-
lichen Vorschriften entspre-
chend ausgeführt und inso-
weit auf die Arbeiten anderer 
Unternehmer abgestimmt 
werden. Er hat insoweit für die 
ordnungsgemäße Einrichtung 
und den sicheren Betrieb der 
Baustelle, insbesondere die 
Tauglichkeit und Betriebssi-
cherheit der Gerüste, Geräte 
und der anderen Baustellen-
einrichtungen sowie die Ein-
haltung der Arbeitsschutzbe-
stimmungen zu sorgen. Er hat 
die erforderlichen Nachweise 
über die Brauchbarkeit der 
Bauprodukte und Bauarten zu 
erbringen und auf der Baustel-
le bereitzuhalten.

Hat der Unternehmer für 
einzelne Arbeiten nicht die 
erforderliche Sachkunde und 
Erfahrung, so hat er den Bau-
herrn zu veranlassen, geeig-
nete Fachkräfte zu bestellen. 
Diese sind für ihre Arbeiten 
verantwortlich. Der Unter-

dem Kenntnisgabeverfahren 
haben Entwurfsverfasser und 
Bauleiter eine größere Verant-
wortung zu übernehmen. Ihnen 
allein obliegt die Einhaltung der 
Bestimmungen. Sie sind auch 
zunächst Ansprechpartner für 
Bauherrn und Dritte (Nach-
barn), wenn es um Unstimmig-
keiten bezüglich der Einhaltung 
von öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften geht. Ein Rechtsbe-
helf gegen vorstehend genann-
te Vorhaben ist nicht mehr 
möglich, da keine Baugenehmi-
gung (Verwaltungsakt) ergeht ; 
jedoch sind nach §§ 80 VwGO 
u. 123 VwGO Rechtsmittel 
noch möglich.

Bauherr (§ 42 LBO)
„Der Bauherr hat zur Vorbe-
reitung, Überwachung und 
Ausführung eines genehmi-
gungspflichtigen oder kenntnis-
gabepflichtigen Bauvorhabens 
einen geeigneten Entwurfs-
verfasser, geeignete Unter-
nehmer und einen geeigneten 
Bauleiter zu bestellen. Dem 
Bauherrn obliegen die nach 
den öffentlich-rechtlichen Vor-
schriften erforderlichen Anzei-
gen an die Baurechtsbehörde.

Bei Bauarbeiten, die unter Ein-
haltung des Gesetzes zur Be-
kämpfung der Schwarzarbeit 
in Selbst-, Nachbarschafts- 
oder Gefälligkeitshilfe ausge-
führt werden, ist die Bestel-
lung von Unternehmern nicht 
erforderlich, wenn genügend 
Fachkräfte mit der nötigen 
Sachkunde, Erfahrung und Zu-
verlässigkeit mitwirken.“ 

„Kenntnisgabepflichtige Ab-
brucharbeiten dürfen nicht in 
Selbst-, Nachbarschafts- oder 
Gefälligkeitshilfe ausgeführt 
werden.“

Entwurfsverfasser (§ 43 LBO)
„Der Entwurfsverfasser ist da-
für verantwortlich, dass sein 
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durch öffentlich-rechtliche Vor-
schriften gestellt werden und 
lässt die Eingriffsbefugnisse der 
Baurechtsbehörde unberührt. 

Verfahrensfreie Bauvor-
haben (§ 50 LBO)
Der § 50 LBO legt fest, welche 
Bauvorhaben verfahrensfrei 
sind, also keiner Baugeneh-
migung bedürfen. Es ist Ihnen 
als Bauherren aber unbedingt 
zu raten, sich über die Ge-
nehmigungsfreiheit oder die 
Genehmigungspflicht eines ge-
planten Bauvorhabens bereits 
im Vorfeld der Planung und 
Ausführung zu informieren. 

Die Entscheidungen trifft die 
zuständige Untere Baurechts-
behörde. Instandhaltungsar-
beiten sind verfahrensfrei.

Genehmigungsverfahren

Kenntnisgabeverfahren
(§ 51 LBO)
Der Absatz eins dieser Vor-
schrift führt die Bauvorhaben 
auf, auf die das Kenntnisgabe-
verfahren anwendbar ist. Das 
sind:

• Wohngebäude, 
•  Gebäude mit einer Höhe bis 

zu sieben Metern (Gebäude-

klasse 1–3), ausgenommen 
Gaststätten,

•  sonstige bauliche Anlagen, 
die keine Gebäude sind sowie

•  Nebengebäude und Neben-
anlagen zu oben genannten 
Bauvorhaben. 

Ausgenommen sind Sonder-
bauten, falls diese nicht be-
reits zu den verfahrensfreien 
Vorhaben nach § 50 gehören 
und die Voraussetzungen des 
Abs. 2 vorliegen.

Der Absatz zwei regelt die Vo-
raussetzungen, unter denen 
dieses Verfahren durchge-
führt werden kann. Die obigen 
Vorhaben müssen demnach:
•  Innerhalb des Geltungs-

bereiches eines Bebau-
ungsplanes (nach dem 
29.06.1961 rechtsverbind-
lich geworden) oder im Gel-
tungsbereich eines Bebau-
ungsplanes i. S. der §§ 12, 
30 Abs. 2 BauGB und

•  außerhalb des Geltungsbe-
reiches einer Veränderungs-
sperre liegen. 

Die Baurechtsbehörde prüft 
die ihr vorgelegten Bauvorla-
gen nicht. Dessen ungeachtet 
müssen diese Vorhaben den 
öffentlich-rechtlichen Vorschrif-

ten entsprechen. Verantwort-
lich dafür ist der von Ihnen be-
auftragte Entwurfsverfasser. 

„Über Abweichungen, Aus-
nahmen und Befreiungen 
entscheidet die Baurechtsbe-
hörde auf besonderen Antrag. 
Der Bauherr kann beantragen, 
dass für die obigen Vorhaben 
ein Baugenehmigungsverfah-
ren durchgeführt wird.“ 

Baugenehmigungsverfahren 
(§ 58 LBO)
Wenn keine Ausnahmerege-
lung greift, wird im Baugeneh-
migungsverfahren ganz regulär 
der gesamte Bauantrag auf 
Übereinstimmung mit den öf-
fentlich-rechtlichen Vorschriften 
geprüft.

„Die Baugenehmigung ist zu 
erteilen, wenn dem genehmi-
gungspflichtigen Vorhaben keine 
von der Baurechtsbehörde zu 
prüfenden öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften entgegenstehen.“

Für den Fall, dass mehrere 
Behörden an einem Geneh-
migungsverfahren beteiligt 
sind, existiert die sogenannte 
Konzentrationswirkung. Im 
Fall des Baugenehmigungs-
verfahrens bedeutet dies, 
dass in der Regel alle für das 
Bauvorhaben erforderlichen 
Genehmigungen in der Bauge-
nehmigung enthalten sind. Die 
Gemeinde ist dafür zuständig, 
sich mit allen zuständigen Stel-
len abzusprechen. 

„Die Baugenehmigung gilt auch 
für und gegen den Rechts-
nachfolger des Bauherrn.“

Teilbaugenehmigung
(§ 61 LBO)
Mit der Bauausführung ein-
schließlich des Bodenaushubs 
darf grundsätzlich vor Zugang 
der Baugenehmigung nicht be-
gonnen werden. „Ist ein Bauan-

20
www.total-lokal.de

http://www.total-lokal.de


vorlagen) einzureichen. Auf 
der Grundlage der Bauvorla-
genverordnung sind für einen 
Wohnhausneubau im Regelfall 
mindestens folgende Unterla-
gen erforderlich: 

•  ein einfacher oder qualifizier-
ter Lageplan

• die Bauzeichnungen 
• die Baubeschreibung 
•  der Standsicherheitsnach-

weis, die Ausführungszeich-
nungen und die anderen 
bautechnischen Nachweise

•  die Darstellung der Grund-
stücksentwässerung 

Die Bauaufsichtsbehörde kann 
jedoch weitere Unterlagen for-
dern, wenn diese zur Beurtei-
lung der Baumaßnahme oder 
der baulichen Anlage erforder-
lich sind.

Der Bauherr und der Ent-
wurfsverfasser haben den 
Bauantrag, der Entwurfsver-
fasser die Bauvorlagen zu un-
terschreiben.

Behandlung des Bauantrages 
(§ 53 LBO)
„Die Gemeinde hat den Bau-
antrag, wenn sie nicht selbst 
Baurechtsbehörde ist, unter 
Zurückbehaltung einer Ausfer-
tigung innerhalb von drei Ar-
beitstagen an die Baurechts-
behörde weiterzuleiten.“ 

Bitte reichen Sie in Ihrem ei-
genen Interesse nur vollstän-
dig prüffähige Unterlagen ein! 

Die Bearbeitungszeit hängt 
maßgeblich von der Vollstän-
digkeit des Bauantrages ab. 
Nur ein qualifizierter Entwurfs-
verfasser bürgt für Qualität. 
Bei Unvollständigkeit ruht der 
Antrag bis zum Eingang aller 
nachzureichenden Unterlagen.
Sobald alle Stellungnahmen 
vorliegen und dem Bauvor-
haben nicht entgegenstehen, 

aufwändig und zu riskant wäre. 
Als Anwendungsfälle sind ins-
besondere zu nennen: 

•  Ist das Grundstück grund-
sätzlich bebaubar?

•  Welches Maß und welche 
Art der baulichen Nutzung ist 
zulässig?

•  Ist eine Ausnahme oder Be-
freiung möglich?

Nach der Verfahrensver-
ordnung zur Landesbauord-
nung (LBOVVO) sind auch im 
Bauvorbescheidsverfahren 
Formulare und Unterlagen 
erforderlich. Die jeweilige Bau-
aufsichtsbehörde erteilt nach 
Prüfung der Unterlagen einen 
Vorbescheid, wenn öffentlich-
rechtliche Vorschriften nicht 
entgegenstehen.

Der Bauvorbescheid erzeugt 
eine Bindungswirkung hin-
sichtlich einzelner, im Antrag 
gestellter Fragen. Er bietet so-
mit dem Bauherrn hinsichtlich 
seiner weiteren Planung eine 
verlässliche Grundlage. Die 
Bindungswirkung, das heißt 
die Gültigkeit des Bauvorbe-
scheids, beträgt drei Jahre.
Sie gilt auch, wenn sich die 
Rechtslage innerhalb dieser 
Zeit verändern sollte. 

Der Bauantrag
Die Bauaufsichtsbehörde ent-
scheidet in allen bauaufsicht-
lichen Genehmigungsverfah-
ren nur auf schriftlichen 
Antrag des Bauherrn (Bauan-
trag). Der Bauantrag ist in 
zweifacher Ausfertigung bei 
der Gemeinde einzureichen. 
Falls die Gemeinde nicht die zu-
ständige Bauaufsichtsbehörde 
ist, müssen Sie den Bauantrag 
in dreifacher Ausfertigung ab-
geben. Mit dem Bauantrag 
sind alle für die Beurteilung 
des Bauvorhabens und die Be-
arbeitung des Bauantrages er-
forderlichen Unterlagen (Bau-

trag eingereicht, so kann der 
Beginn der Bauarbeiten für 
die Baugrube und für einzelne 
Bauteile oder Bauabschnitte 
auf schriftlichen Antrag schon 
vor Erteilung der Baugenehmi-
gung schriftlich, aber nicht in 
elektronischer Form, zugelas-
sen werden, wenn nach dem 
Stand der Prüfung des Bau-
antrags gegen die Teilausfüh-
rung keine Bedenken bestehen 
(Teilbaugenehmigung).“

Diese Teilbaugenehmigung 
hat den Zweck, dem Bauherrn 
bei dringendem Baubedürf-
nis, zum Beispiel bei einem 
schwierigen Bauvorhaben, den 
Beginn der Bauarbeiten vor 
Abschluss des Baugenehmi-
gungsverfahrens zu gestatten.

Geltungsdauer der Genehmi-
gung (§ 62 LBO)
„Die Baugenehmigung und 
die Teilbaugenehmigung erlö-
schen, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Erteilung 
der Genehmigung mit der Bau-
ausführung begonnen oder 
wenn sie nach diesem Zeit-
raum ein Jahr unterbrochen 
worden ist. 

Die Frist nach Absatz eins kann 
auf schriftlichen Antrag jeweils 
bis zu drei Jahren schriftlich ver-
längert werden. Die Frist kann 
auch rückwirkend verlängert 
werden, wenn der Antrag vor 
Fristablauf bei der Baurechts-
behörde eingegangen ist.“

Bauvorbescheid (§ 57 LBO)
Der Antrag auf Erteilung eines 
Bauvorbescheids soll abklä-
ren, ob ein Grundstück über-
haupt bebaut werden kann; 
er ist nur zweckmäßig, wenn 
die Klärung einzelner bau-
rechtlicher Fragen für die Re-
alisierung des Vorhabens von 
grundsätzlicher Bedeutung 
ist, so dass zunächst ein Bau-
genehmigungsverfahren zu 
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verteuern, falls es zu einem 
Rechtsstreit kommt. Vor allem, 
wenn umstritten ist, ob die 
Baugenehmigung mit dem öf-
fentlichen Baurecht in Einklang 
steht, könnten Probleme auf-
treten, denn als direkt Betrof-
fener kann der Nachbar die 
Baugenehmigung anfechten.

Ein Nachbarwiderspruch ge-
gen ein genehmigtes Vorha-
ben hat zwar keine aufschie-
bende Wirkung. Allerdings hat 
der Nachbar die Möglichkeit, 
bei der Baugenehmigungsbe-
hörde oder beim Verwaltungs-
gericht die aufschiebende Wir-
kung des Widerspruches zu 
beantragen. Damit es erst gar 
nicht soweit kommt, sollte der 
Nachbar rechtzeitig über die 
Baupläne informiert werden.

Dieser Paragraph legt daher 
fest, dass die Gemeinde die 
Eigentümer angrenzender 
Grundstücke von dem Bauan-
trag benachrichtigt. Das kann 
entfallen, wenn eine schrift-
liche Zustimmungserklärung 
vorliegt oder die Nachbarn 
durch das Vorhaben offen-
sichtlich nicht berührt werden. 

Einwendungen müssen in-
nerhalb von vier Wochen 
nach Zustellung der Benach-
richtigung bei der Gemeinde 
schriftlich eingereicht werden. 
Diese leitet die Einwendungen 
mit ihrer Stellungnahme an 
die Baurechtsbehörde weiter. 
Bei Vorhaben im Kenntnisga-
beverfahren müssen Beden-
ken gegen das Bauvorhaben 
innerhalb von zwei Wochen 
bei der Gemeinde vorgebracht 
werden. 

Baulast und Baulastenver-
zeichnis (§§ 71 und 72 LBO)
– Beseitigung von baurecht-
lichen Hindernissen
Die Erteilung einer Baugeneh-
migung setzt voraus, dass 

Fristen im Genehmigungsver-
fahren, gemeindliches Einver-
nehmen ( § 54 LBO)
„Die Baurechtsbehörde hat 
innerhalb von zehn Arbeitsta-
gen nach Eingang den Bauan-
trag und die Bauvorlagen auf 
Vollständigkeit zu überprüfen. 
Sind sie unvollständig oder 
weisen sie sonstige erhebliche 
Mängel auf, hat die Baurechts-
behörde dem Bauherrn un-
verzüglich mitzuteilen, welche 
Ergänzungen erforderlich sind 
und dass ohne Behebung der 
Mängel innerhalb der dem 
Bauherrn gesetzten, ange-
messenen Frist der Bauantrag 
zurückgewiesen werden kann.“

Über den Bauantrag entschei-
det die Baurechtsbehörde 
innerhalb von zwei Monaten. 
Bei einigen Ausnahmerege-
lungen, wie zum Beispiel bei 
einem Bauvorbescheid, muss 
sie bereits nach einem Monat 
eine Entscheidung fällen. Die-
se Fristen beginnen, wenn der 
Bauantrag vollständig der Bau-
rechtsbehörde vorliegt. Eine 
Fristverlängerung um einen 
weiteren Monat ist nur aus-
nahmsweise zulässig. 

Nachbarbeteiligung
(§ 55 LBO)
Das Nachbarschaftsverhältnis 
ist eine dauerhafte mensch-
liche Beziehung, die sorgfältig 
gepflegt werden will. Harmo-
nisch nebeneinander zu leben 
ist sicherlich besser, als sich 
dem Stress von ständigen 
Streitereien auszusetzen.

Unter zerstrittenen Nachbarn 
gibt es viele Möglichkeiten, 
sich das Leben schwer zu ma-
chen. Starten Sie daher am 
Besten von Anfang an die Be-
ziehung zu ihren Nachbarn auf 
dem richtigen Fuß.

Ärger mit den Nachbarn kann 
ein Bauprojekt verzögern und 

wird Ihnen die Baugenehmi-
gung unter Einbeziehung der 
fachlichen Stellungnahmen 
erteilt. Wenn Ihr Bauvorhaben 
dem öffentlichen Baurecht 
entspricht, haben Sie einen 
Rechtsanspruch auf die Ertei-
lung der Baugenehmigung. 

Der Baugenehmigungsbe-
scheid ergeht gegebenenfalls 
mit Auflagen und Hinweisen, 
die Bauvorlagen werden mit 
einem Genehmigungsstempel 
versehen und in einfacher Aus-
fertigung als Bestandteil der 
Baugenehmigung an Sie als 
Bauherrn zurückgegeben. Le-
sen Sie bitte die Nebenbestim-
mungen, Hinweise und even-
tuell Grüneintragungen auf 
den Bauvorlagen genau durch, 
denn sie sind Gegenstand der 
Baugenehmigung.

„Im Kenntnisgabeverfahren hat 
die Gemeinde innerhalb von fünf 
Arbeitstagen
 
•  dem Bauherrn den Zeit-

punkt des Eingangs der 
vollständigen Bauvorlagen 
schriftlich zu bestätigen und

•  die Bauvorlagen sowie An-
träge nach § 51, Abs. 5 (Ab-
weichungen, Ausnahmen, 
Befreiungen), wenn sie nicht 
selbst Baurechtsbehörde 
ist, unter Zurückbehaltung 
einer Ausfertigung an die 
Baurechtsbehörde weiterzu-
leiten.“ 

Vorstehendes gilt nicht, wenn 
die Gemeinde feststellt, dass

•  die Bauvorlagen nicht vollstän-
dig sind, 

•  die Erschließung des Vorha-
bens nicht gesichert ist,

•  eine hindernde Baulast be-
steht.

Dies ist dem Bauherrn von der 
Gemeinde innerhalb von fünf 
Arbeitstagen mitzuteilen. 
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lich bestellten Vermessungs-
ingenieur öffentlich beglaubigt 
oder vor der Bauaufsichtsbe-
hörde geleistet bzw. anerkannt 
werden.

Der Antragsteller erhält nach 
erfolgter Eintragung im Bau-
lastenverzeichnis einen Gebüh-
renbescheid.

Die Baulast entsteht durch 
Erklärung bei der zuständigen 
Bauaufsichtsbehörde und gilt 
auch gegenüber den Rechts-
nachfolgern der Erklärenden. 
Daher empfiehlt sich auch vor 
dem Kauf eines Grundstückes 
eine Anfrage nach bestehen-
den Baulasten.

Bauen ohne Baugenehmigung
Wer ein genehmigungspflich-
tiges Vorhaben ohne Geneh-
migung errichtet, begeht eine 
Ordnungswidrigkeit, die mit 
einem Bußgeld geahndet wer-
den kann. Ein nachträgliches 
Genehmigungsverfahren wird 
erforderlich. Wenn sich he-
rausstellt, dass eine nachträg-
liche Genehmigung nicht er-
teilt werden kann, droht sogar 
die Beseitigung des errichte-
ten Bauwerkes.

eine für beide Seiten verbind-
liche fiktive Grenze für die 
Bemessung der Abstandsflä-
chen festgelegt.

Bei der Anbaubaulast erklärt 
der Eigentümer des Nach-
bargrundstückes, dass er an 
ein auf seiner Grenze ohne 
Abstand errichtetes Gebäude 
entsprechend anbauen wird.
Ebenso kann ein Nachbar mit-
tels Zuwegungsbaulast Ihnen 
als Bauherr zur Sicherung 
der verkehrlichen Erschlie-
ßung die Zufahrt über einen 
bestimmten Teil seines Grund-
stückes ermöglichen.

Verfahren und 
Rechtsfolgen
Die Baulast muss in schrift-
licher Form oder als Nieder-
schrift abgegebene Erklärung 
von allen Grundstückseigentü-
mer unterschrieben werden. 
Bei bestehendem Erbbaurecht 
haben die Eigentümer und der 
Erbbauberechtigte die Ver-
pflichtungserklärung abzuge-
ben.

Die Unterschrift der Erklären-
den muss entweder von einem 
Notar oder von einem öffent-

ein Bauvorhaben den Anfor-
derungen des öffentlichen 
Baurechts entspricht. Um 
rechtliche Hindernisse einer 
Bebauung zu beseitigen, kann 
eine sogenannte Baulast im 
Baulastenverzeichnis, das bei 
der jeweils zuständigen Bau-
aufsichtsbehörde geführt wird, 
eingetragen werden.

Dabei verpflichtet sich ein Grund-
stückseigentümer – in der Re-
gel ein beteiligter Nachbar – in 
einem festgelegten Umfang 
zum Verzicht seiner Eigentums-
befugnisse, mithin übernimmt 
er eine Verpflichtung des Bau-
herrn.

Die wichtigsten Baulasten die-
nen der Sicherung

•  der Übernahme eines Grenz-
abstandes auf ein Nachbar-
grundstück (Abstandsbau-
last oder Anbaubaulast)

•  der Zusammengehörigkeit 
mehrerer Grundstücke zu 
einem Baugrundstück (Zu-
sammenfassungsbaulast)

•  der Benutzbarkeit einer pri-
vaten Verkehrsfläche (Zuwe-
gungsbaulast).

Die häufigsten Arten der Bau-
last sind die Abstandsbaulast 
und die Anbaubaulast. Hält Ihr 
Bauvorhaben den vorgeschrie-
benen Abstand zur Grenze 
des Baugrundstücks nicht ein, 
darf ein benachbartes Grund-
stück für die Bemessung des 
Grenzabstandes bis zu einer 
gedachten Grenze zugerech-
net werden. 

Der Nachbar gewährleistet 
durch die Erklärung einer Ab-
standsbaulast, dass bauliche 
Anlagen auf seinem Grund-
stück den erforderlichen Ab-
stand von der fiktiven Bau-
lastgrenze einhalten. Eine 
reale Grenzveränderung fin-
det nicht statt, es wird nur 
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In der Baugrube werden di-
rekt alle Abwasserleitungen, 
Kanalanschlüsse und der Fun-
dament-Erder verlegt. Dabei 
sollte besonders sorgfältig ge-
arbeitet werden, da nachträg-
liche Änderungen sehr auf-
wendig und teuer sein können. 
Auf dieser Grundlage kann nun 
das Fundament gesetzt wer-
den: Meist werden 20 bis 30 
Zentimeter dicke Platten mit 
Stahleinlagen verlegt, die näch-
sten 20 Zentimeter mit Roll-
schotter aufgeschüttet und 
darüber kommt eine Trennfo-
lie, die mit einer armierten Be-
tonschicht bedeckt wird.

Der Keller als Pufferzone 
Wenn Sie sich für ein unter-
kellertes Gebäude entschie-
den haben, dient dieser als 
Puffer zwischen Erdreich und 
Wohnraum. Deshalb muss be-
sonders darauf geachtet wer-
den, dass der Kellerraum vor 
Feuchtigkeit geschützt ist und 
die Wände einwandfrei isoliert 
sind. Dies sind die Vorausset-
zungen für trockene Keller-
räume und ein angenehmes 

angebracht sind, können zum 
Hindernis werden, wenn Sie 
beispielsweise mit einem Kran 
arbeiten müssen. Setzen Sie 
sich deshalb frühzeitig mit den 
zuständigen Behörden in Ver-
bindung und klären Sie, wie Ab-
hilfe geschaffen werden kann. 
Sind diese Sachen erledigt, 
können Sie zu den „richtigen“ 
Bauarbeiten übergehen.

Das Fundament – die Basis 
der „eigenen vier Wände“
Um das Fundament für Ihr 
Haus zu setzen, muss zuerst 
die Baugrube ausgehoben 
werden. Während dieser Erd-
arbeiten wird zunächst der 
Umriss des geplanten Ge-
bäudes abgesteckt und die 
20 Zentimeter dicke Humus-
schicht abgetragen. Diese 
sollte möglichst separat gela-
gert werden, da sie wertvolle 
Nährstoffe sowie Bodenlebe-
wesen enthält und sich des-
halb hervorragend für die Gar-
tengestaltung eignet. Danach 
kann die Baugrube mit der 
benötigten Tiefe ausgehoben 
werden. 

Wenn dann die Planungsar-
beiten abgeschlossen sind und 
auf dem Papier soweit alles 
festgesetzt ist, kann es losge-
hen: Die ersten Schritte wer-
den in die Tat umgesetzt – die 
Bauphase beginnt!

Die wichtigsten Schritte zur 
Vorbereitung
Zunächst muss man dafür 
sorgen, dass die Baustelle 
richtig eingerichtet ist. Sorgen 
Sie für eine ausreichend brei-
te Zufahrt, damit auch große 
Baufahrzeuge die Baustelle er-
reichen können. Ebenso sollte 
ein Platz zur Verfügung stehen, 
an dem Humus und Aushub 
gelagert werden kann. Benö-
tigt werden ebenfalls diverse 
Strom- und Wasseranschlüs-
se. Sie sollten sich unbedingt 
im Voraus zusätzlich informie-
ren, wo verschiedene Telefon- 
und Wasserleitungen sowie 
Kanalrohre auf Ihrem Grund-
stück verlaufen, damit die Lei-
tungen bei den Ausgrabungs-
arbeiten nicht abgerissen 
werden. Auch Stromleitungen, 
die über Ihrem Grundstück 

Fundament und RohbauFundament und Rohbau
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Wohnklima. Für die Bauweise 
Ihres Kellers stehen mehrere 
Möglichkeiten zur Auswahl: 
Verwendet werden können 
Kellerwände aus Alu-Fertig-
schalsystemen sowie Beton-
schalungssteinen, die mit Be-
ton ausgegossen werden, oder 
ein Fertigkeller – eine schnelle, 
arbeitssparende Methode,  bei 
der die Massivbauteile in der 
Fabrik hergestellt werden und 
auf der Baustelle nur noch mit 
Hilfe eines Krans aufgestellt 
werden müssen. 

Wände und Decken – das 
Haus nimmt Formen an
An die Außenwände eines 
Hauses werden hohe Anfor-
derungen gestellt. Die Hülle 

soll sowohl wärme- als auch 
schalldämmend sein, sie soll 
die Feuchtigkeit regulieren und 
leicht zu bearbeiten sein, um 
gegebenenfalls einen Umbau 
zu ermöglichen. Dafür gibt es 
ein breites Angebot an Mög-
lichkeiten: Traditionelle Ziegel 
aus gebranntem Ton, Leca-
Leichtbetonsteine, Schlacken-
steine oder geschosshohe 
Wandplatten sind nur eine 
kleine Auswahl der möglichen 
Materialien. Auch die Decken 
tragen eine große Verantwor-
tung im Haus: Sie sollen – wie 
die Wände – eine Wärme- und 
Schalldämmung vorweisen 
können. Sehr wichtig ist auch, 
dass das Material mit dem der 
Außenwände harmoniert. Ach-

ten Sie darauf, dass der Feuer-
schutz F 60 garantiert ist. Die 
Böden in den Wohnräumen 
sollten unbedingt mit einem 
Estrich ausgestattet sein, um 
einen bestmöglichen Dämmef-
fekt zu erzielen.

Einen optimalen Schutz gegen 
Witterungseinflüsse bietet die 
Verkleidung der Außenwände. 
Besonders an den Wettersei-
ten, die Wind und Niederschlä-
gen stark ausgesetzt sind, 
werden solche Verkleidungen 
angewendet. Die gebräuch-
lichsten Materialien dafür sind 
Holz, Faserzementplatten oder 
Fassadensteine.
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noch in den Anfängen – ob-
wohl gerade jetzt ausreichend 
technische Möglichkeiten zur 
Verfügung stehen: effiziente 
Fenster, hochwärmedäm-
mende Außenbauteile sowie 
modernisierte Abluftanlagen 
sind nur eine kleine Auswahl 
der bestehenden Angebote. Je 
mehr Energie Sie durch solche 
Maßnahmen einsparen, um so 
mehr schonen Sie die Umwelt 
– und das zahlt sich aus: Die 

Geld sparen und zum Umwelt-
schutz beitragen

Den Energieverbrauch genau 
im Auge zu behalten ist eine 
Entwicklung der letzten Jahr-
zehnte. Das Verständnis, dass 
ein umweltfreundliches Ver-
halten in punkto Heizen und 
Stromverbrauch notwendig 
ist, hat in unserer Gesellschaft 
einen festen Platz eingenom-
men. Nur die Umsetzung liegt 

Energiesparen leicht gemachtEnergiesparen leicht gemacht

 

GmbH

Seit über 100 Jahren Fenster aus Dettingen

     Fenster und Türen aus: 
●   Holz, Kunststoff, Holz-Aluminium, Ganz-Aluminium
●   Passivhaus geeignete Holz- und Holz-Aluminium-
     Fenster in den Bautiefen 96 und 106 mm
●   Hauseigenes Holz-Aluminium-System: deggsal plus
●   Pfosten-Riegel-Fassaden
●   Haustüren

Wendelsbergstraße 6 · 78465 Konstanz – Dettingen
Tel. 07533 93110 Fax 07533 931129

www.deggelmann-fenster.de

Fürst Heizungsbau Gmbh
Reisstraße 13 • 78467 Konstanz

Telefon 07531 63915 • Telefax 07531 62197
E-Mail: fuerst-heizungsbau@t-online.de

Investition in energieeffiziente 
Bauteile lohnt sich sowohl 
beim bestehenden Eigenheim 
als auch beim Bau eines neuen 
Gebäudes. Denn Ihre Betriebs-
kosten werden sich beachtlich 
verringern und die Anschaf-
fungskosten sind schnell aus-
geglichen. Planen Sie dieses 
bauliche Vorhaben gewissen-
haft und vorausschauend: 
Denn nur durch die richtige 
Kombination und Anpassung 

Wussten Sie schon...

...  dass über 80 Prozent der befragten Deutschen 

energiesparende Maßnahmen in ihrem Haushalt ergreifen?
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NEU: Energiesparfenster „Kömmerling 88 +“

Gregor Lauber Fensterbau GmbH · Jahnstr. 20 · 78224 Singen-Überlingen a.R. 
Tel. 0 77 31  9 35 00 · www.fensterbau-lauber.de

lassen. Eine große Bedeutung 
kommt auch dem Rahmenma-
terial zu, denn es beeinflusst 
im Wesentlichen die Eigen-
schaften des Fensters. 

–  Klassisch und optisch reiz-
voll sind nach wie vor Holz-
fenster. Sie überzeugen 
nicht nur mit ihrer außerge-
wöhnlichen Optik, sondern 
auch mit hervorragenden 
Dämmeigenschaften. Die 
Oberfläche muss mit einer 
Tauchimprägnierung oder 
einer Dickschichtlasur vor 
der Witterung geschützt 
werden. Wenn das Holz gut 
gepflegt wird, belohnt es mit 
langer Haltbarkeit. 

–  Eine andere Möglichkeit 
sind robuste und stabile Alu-
fenster. Diese zeichnet eine 
hohe Wirtschaftlichkeit und 
ein geringer Pflegeaufwand 
aus. Zusätzlich kommt noch 
der Schallschutz und die iso-
lierende Sperrschicht hinzu, 
die die Bildung von Wärme-
brücken verhindert.

–  Sehr nützlich ist die Kombi-
nation der beiden Materi-
alien bei den so genannten 
Holz-Alu-Fenstern. Hier pro-
fitieren Sie von den Vorteilen 
beider Stoffe: Die äußere Alu-

verschiedener Faktoren ergibt 
sich der gewünschte Effekt.

Fenster – Lichtquelle 
und Wärmedämmung

Im Vergleich zu früher hat sich 
die Konstruktion von Fenstern 
rasant weiterentwickelt: Aus 
den einstigen Holzrahmen 
mit Einfachglasscheiben sind 
heute kleine Hightech-Wunder 
geworden. Fenster gibt es in 
verschiedensten Formen, Far-
ben und Materialien. Teilweise 
ist das Glas mit Edelgas gefüllt 
und mit Edelmetall beschich-
tet, was die hervorragenden 
Wärmedämmeigenschaften er-
zeugt. Diese Fenster fungieren 
als natürlicher Sonnenkollek-
tor und verursachen weniger 
Energieverluste. Ein Fenster 
mit einer standardmäßigen 
Zweifach-Isolierverglasung 
kommt auf einen U-Wert von 
0,9 W/m²K. Nachdenken 
kann man auch über Sicher-
heitsglas, das vor Einbrüchen 
schützt – besonders in kri-
tischen Bereichen wie dem 
Kinderzimmer oder dem Ter-
rassenbereich. Wichtig ist bei 
den Fenstern eine angemes-
sene Größe, damit sie genü-
gend Licht ins Hausinnere 

Schale schützt das Fenster 
gegen Regen und Schnee 
und sorgt dafür, dass das 
Fenster beinahe wartungs-
frei ist. Innen besteht es aus 
Holz, das mit seiner Optik 
eine angenehme Wohnat-
mosphäre schafft.

–  Wachsende Beliebtheit er-
fahren derzeit Kunststoff-
fenster. Die aus PVC herge-
stellten Rahmen liefern gute 
Wärmedämmwerte sowie 
einen hohen Lärmschutz 
und eignen sich besonders 
gut für Altbausanierungen. 

TIPP:
Wenn Sie ein Schwimm-
bad besitzen oder planen, 
können Sie eine Solar-
anlage dazu nutzen, das 
Becken zu erwärmen. Mit 
der erhöhten Wasser-
temperatur lassen sich 
Schlechtwetterperioden 
überbrücken und die Ba-
desaison verlängern.

  -Fenster
Singen – Radolfzell

 -Fenster

BODENBELÄGE

Wolfgang Bauer

Mühlbachweg 5  -  78465 Konstanz-Dingelsdorf

Tel. 0 75 33 / 63 95  -  Mobil 0175 / 1 51 5844

Fax 0 75 33 / 80 31 65  -  E-Mail: wobau@kabelbw.de
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Sonnenenergie während der 
kälteren Jahreszeiten. Wenn 
Sie bei der Planung eines 
Hauses auf konsequente Süd-
orientierung des Wohnraum-
bereiches achten, profitieren 
Sie doppelt davon: Erstens kön-
nen Sie viele Heizkosten spa-
ren und zweites tragen helle 
Wohnräume deutlich zu Ihrem 
eigenen Wohnbefinden bei. 
Vor allem die tiefstehende 
Wintersonne können Sie durch 
große und gut gedämmte 
Fensterflächen oder Glasvor-
bauten (z. B. Wintergarten) 
für sich nutzen – ohne aktiv 
etwas dafür tun zu müssen! 
Achten Sie dabei allerdings auf 
ausreichenden Sonnenschutz 
im Sommer. Es empfiehlt sich 
außerdem der Einbau moder-
ner Heizungsanlagen, wie zum 
Beispiel einer Flächenheizung, 
die sich schnell und bedarfsge-
recht dem vorhandenen Son-
nenangebot anpassen kann 
und somit viel Energie spart. 

Thermische Solaranlagen – 
Wärmegewinnung mit Hilfe 
der Sonne

Der Einsatz von Solarkollek-
toren ist eine sehr effektive 
und inzwischen weitverbrei-
tete Methode, um Wärme zu 
erzeugen. Hier wird durch die 
Sonneneinstrahlung Wasser 
erwärmt, das für den Warm-
wasserbedarf im Haushalt ge-
nutzt wird oder auch die Hei-
zung im Gebäude unterstützen 
kann. Im Sommer ist eine hohe 
Wärmegewinnung vorauszu-
sehen, jedoch kann eine Solar-
anlage nicht das ganze Jahr 
hindurch den gesamten Be-
darf an Warmwasser für eine 
Heizung abdecken. Deshalb ist 
es zu empfehlen, die Solaranla-
ge mit einer anderen Heizung 
zu kombinieren. Der Einsatz zu-
sammen mit einer Heizanlage, 
die ebenso mit erneuerbaren 
Energien betrieben wird – zum 

Zu einem Fenster gehören 
nicht nur Rahmen und Glas 
sondern zum Beispiel auch 
Fensterbänke. Außen werden 
meist Fensterbänke aus Alu-
minium, Kunststoff oder Stahl 
eingesetzt, da sie der Witte-
rung standhalten müssen. Im 
Inneren sind eher natürliche 
Materialien üblich wie Holz 
oder Stein. Als Sonnenschutz 
steht eine breite Palette an 
Rollläden, Markisen oder 
Klappläden zur Auswahl, die 
dem Fenster eine zusätzliche 
Note verpassen.

Konsequente Dämmung 
von Kellern

Die Kellerdecke sollte gut ge-
dämmt sein, um aufsteigende 
Kälte abzuhalten und kalte 
Füße zu vermeiden. Acht bis 
zwölf Zentimeter Dämmstoff 
sollten hier eingeplant werden, 
jedoch muss man sich auch 
immer nach den örtlichen Ge-
gebenheiten richten, wie zum 
Beispiel die Höhe von Tür- und 
Fensterrahmen.

Bauen mit der Sonne

Hinter diesem Grundsatz 
steckt die passive Nutzung der 

Es ist zu überlegen, ob die 
Fenster gleich komplett in den 
Rohbau eingesetzt werden, 
weil dort die Gefahr besteht, 
dass sie leicht beschädigt 
werden können. Eine Alterna-
tive ist das Einbauen von so 
genannten Blindstöcken, in 
die die Fenster erst nach Ab-
schluss der groben Bauarbei-
ten eingesetzt werden. 

FENSTER · TÜREN · ROLLLÄDEN · TORE

Senad Oruc
Opelstraße 8
D-78467 Konstanz
E-Mail: oruc@fenstor.de

Tel.:  +49 (0) 7531 3696952
Fax:  +49 (0) 7531 3696953
Mobil:  +49 (0) 174 2431006
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diese visuell kaum von Solar-
kollektoren unterscheiden 
lassen, folgen Sie physikalisch 
einem völlig anderen Kon-
zept. Bei diesem Prinzip wird 
innerhalb der Solarzelle die 
Strahlungsenergie der Sonne 
in elektrische Energie umge-
wandelt. Der Besitzer speist 
den hier produzierten Strom in 
das öffentliche Stromnetz ein. 
Natürlich ist der Ertrag einer 
Photovoltaikanlage – gleich 
wie bei den Solarkollektoren – 
abhängig von der Ausrichtung, 
der Dachneigung und der Ein-
strahlungsintensität.

Rechenbeispiel:

Es lohnt sich! Die Sonne gibt 
pro Jahr und Quadratmeter 
rund 1000 Kilowattstunden 
ab. Umgerechnet stellt sie so 
rund 100 Liter Heizöl zur Ver-
fügung.

dach oder an einer Wand re-
alisiert werden. Zu beachten 
ist in jedem Fall, dass die Kol-
lektoren möglichst in Richtung 
Süden installiert werden oder 
zumindest nach Süd-Westen. 
Auch die Neigung muss richtig 
angepasst werden, deshalb ist 
es anzuraten, einen Fachmann 
zu beauftragen. Nutzen Sie 
auch die Angebote der KfW 
(Kreditanstalt für Wiederauf-
bau) und des BAFA (Bundes-
amt für Wirtschaft und Aus-
fuhrkontrolle), die zinsgünstige 
Kredite für die Finanzierung 
von Solaranlagen vergeben.

Stromerzeugung aus 
Sonnenstrahlen

Eine weitere Möglichkeit, die 
Sonne als Energielieferant 
zu nutzen, ist die Erzeugung 
von Strom mit Hilfe von Pho-
tovoltaikanlagen. Obwohl sich 

Beispiel eine Scheitholzanlage 
–, ist besonders attraktiv, da 
vom Staat ein Bonus abgeru-
fen werden kann. So kann im-
mer bedarfsgerecht geheizt 
werden: Falls die Solaranlage 
nicht mehr ausreicht, kann die 
Heizung hinzugeschalten wer-
den. So können Sie durch die 
solare Wärme eine Menge an 
Energiekosten einsparen.

Für eine Solaranlage kommen 
zwei verschiedene Kollektorar-
ten in Frage: Zum einen gibt es 
Vakuumröhrenkollektoren, die 
mit vergleichbar wenig Fläche 
einen ziemlich hohen Ertrag 
einbringen, oder – die häufiger 
verwendete Variante – die so 
genannten Flachkollektoren. 
Diese sind beliebt, weil sie sehr 
robust und vor allem preis-
werter sind. Die Montage er-
folgt auf oder im Dach, kann 
aber ebenso auf einem Flach-
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   Exklusiv für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes

   Bis zu 100 %ige Finanzierung des Kaufpreises

   3 Jahre tilgungsfreie Anlaufzeit möglich2)
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   Keine Bearbeitungsgebühr

   5 % Sondertilgungsrecht p. a.

   Schnelle Finanzierungszusage
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Die Basis zum Energiesparen 
ist in verschiedenen Gesetzen 
und Verordnungen bereits 
seit mehreren Jahren vorge-
schrieben. 

Die erste Verordnung, die 
zum Energieeinsparen einge-
setzt wurde, ist die Wärme-
schutzverordnung (WschVO). 
Im Jahr 2002 wurden die 
Wärmeschutzverordnung 
von 1995 und die Heizungs-
anlagenverordnung von 1998 
in der Energieeinsparverord-
nung (EnEV) zusammen ge-
fasst. Diese Energieeinspar-
verordnung wurde letztmalig 
im Jahr 2009 novelliert. Für 
2012 ist eine weitere Erneu-
erung geplant. Desweiteren 
befasst sich das Erneu-
erbare -Energ ien -Wärme-
gesetz (EEWärmeG) aus dem 
Jahr 2009 mit dem Thema En-
ergiesparen und dem teilweisen 
Einsatz von erneuerbaren Ener-
gien zur Deckung des Gesamt-
wärmebedarfs eines Gebäudes. 
Zu den erneuerbaren Energien 
zählen Solarenergie, Erd-, Um-
weltwärme oder Biomasse.

EnEv 2009 im Überblick:
•  Neubauten: Die Obergrenze 

für den zulässigen Jahres-
Primärenergiebedarf wurde 
gegenüber EnEV 2007 um 
durchschnittlich 30 Prozent 
angehoben. Die energe-
tischen Anforderungen an 
die Wärmedämmung der 
Gebäudehülle wurden um 
durchschnittlich 15 Prozent 
erhöht.

•  Altbau-Modernisierung: Bei 
der Modernisierung von Alt-
bauten mit größeren bau-
lichen Änderungen an der 
Gebäudehülle wurden die en-
ergetischen Bauteilanforde-
rungen um durchschnittlich 
30 Prozent verschärft (z.B. 
Erneuerung der Fassade, 
der Fenster, des Dachs)

•  Oberste begehbare Ge-
schossdecken müssen bis 
Ende 2011 eine Wärme-
dämmung erhalten.

•  Eigentümer von Ein- und 
Zweifamilienhäusern bleiben 
weiterhin von der Nachrüst-
verpflichtung freigestellt, 
wenn der Eigentümer am 
1.2.2002 in dem Haus ge-

wohnt hat. Die Nachrüst-
pflichten sind von dem spä-
teren Erwerber des Hauses 
innerhalb von zwei Jahren 
nach Eigentümerwechsel zu 
erfüllen.

•  Die Maßnahmen zum Vollzug 
der Verordnung wurden ver-
stärkt: Bestimmte Prüfungen 
wurden dem Bezirksschorn-
steinfegermeister übertra-
gen und Nachweise bei der 
Durchführung bestimmter 
Arbeiten im Gebäudebestand 
– so genannte Unternehmer-
erklärungen – eingeführt. Au-
ßerdem wurden einheitliche 
Bußgeldvorschriften bei Ver-
stößen gegen zentrale Vor-
schriften der EnEV eingeführt. 
Verstöße gegen bestimmte 
Neu- und Altbauanforde-
rungen der EnEV und die Be-
reitstellung und Verwendung 
falscher Daten beim Energie-
ausweis werden seither als 
Ordnungswidrigkeit geahndet.

EEWärmeG 2009
im Überblick:
Das Wärmegesetz legt fest, 
dass spätestens im Jahr 2020 

Gesetze und VerordnungenGesetze und Verordnungen
zum Energiesparenzum Energiesparen
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wurden von 500 Millionen 
geplanten noch 448 Mil-
lionen Euro bezuschusst, 
2011 sollen es nur noch 
380 Millionen sein. Außer-
dem verringert sich die 
Vergütung für Hausbesit-
zer, die über Dachanlagen 
Solarstrom produzieren 
und diesen ins allgemeine 
Netz einspeisen kontinu-
ierlich. Keine Förderung 
erhalten künftig Anlagen 
im Neubau, weil das aktu-
elle Erneuerbare-Energien-
Wärmegesetz deren Nut-
zung bereits vorschreibt.

3.  Wärmenetze: Das Gesetz 
erleichtert den Ausbau von 
Wärmenetzen. Es sieht vor, 
dass Kommunen auch im In-
teresse des Klimaschutzes 
den Anschluss und die Nut-
zung eines solchen Netzes 
vorschreiben können.

nutzen, Wärme aus Fern-
wärmenetzen beziehen oder 
Kraft-Wärme-Kopplung ein-
setzen.

 
2.  finanzielle Förderung: Be-

reits seit dem Jahr 2000 
können Hausbesitzer die 
Nutzung von erneuerbaren 
Energien bei der Erzeu-
gung von Wärme fördern 
lassen. Im Zuge der Wirt-
schaftskrise wurde dieses 
„Marktanreizprogramm“ im
Mai 2010 gestoppt. Seit 
Juli stehen die Mittel, al-
lerdings mit einigen neuen 
Bedingungen, wieder zur 
Verfügung. Eine Förde-
rung erhalten nur die in-
novativsten Technologien. 
Auch der Einbau umwelt-
freundlicher Heizungen 
wird weiterhin subventio-
niert. Allerdings in einem 
geringeren Maße. 2010 

14 Prozent der Wärme in 
Deutschland aus Erneuerbaren 
Energien stammen muss. Das 
Gesetz hat drei Säulen:
 
1.  die Nutzungspflicht: Eigentü-

mer von Gebäuden, die neu 
gebaut werden, müssen ab 
dem 1. Januar 2009 Erneu-
erbare Energien für ihre Wär-
meversorgung nutzen. Diese 
Pflicht trifft alle Eigentümer, 
egal ob Private, den Staat 
oder die Wirtschaft. Genutzt 
werden können alle Formen 
von Erneuerbaren Ener-
gien, auch in Kombination.
Dazu zählen solare Strah-
lungsenergie, Geothermie, 
Umweltwärme und Biomas-
se. Wer keine Erneuerbaren 
Energien einsetzen will, kann 
andere Klima schonende 
Maßnahmen ergreifen: Ei-
gentümer können ihr Haus 
stärker dämmen, Abwärme 
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2050 nahezu einen klimaneu-
tralen Gebäudebestand zu 
haben“, heißt es auch im ak-
tuellen Energiekonzept der 
Bundesregierung vom Sep-
tember 2010. Die EU gibt 
bereits Richtlinien vor, die 
in den kommenden Jahren 
in nationales Recht der Mit-
gliedsstaaten umgesetzt wer-
den soll. In Deutschland soll 
deshalb das Erneuerbare En-
ergien Wärmegesetz, das die 
Nutzung erneuerbarer Ener-
gien bei Neubau vorschreibt, 
auch auf die Sanierung von 
bestehenden Gebäuden aus-

Doch auch der Einsatz erneu-
erbarer Energien lohnt sich 
nicht nur für den Geldbeutel. 
Viele gesetzliche Vorschriften 
in diesem Bereich werden 
nach und nach von Neubauten 
auf Altbauhäuser erweitert. 
„Die energetische Sanierung 
des Gebäudebestands ist der 
zentrale Schlüssel zur Mo-
dernisierung der Energiever-
sorgung und zum Erreichen 
der Klimaschutzziele. Unser 
zentrales Ziel ist es deshalb, 
den Wärmebedarf des Ge-
bäudebestandes langfristig 
mit dem Ziel zu senken, bis 

Um- und Neubau

Generalumbau

Altbausanierung

Alters- und Behinderten-

gerechtes bauen

Asbestsanierung

Kleinreparaturen

August-Borsig-Str. 6
78467 Konstanz
Telefon 07531 55144
Telefax 07531 55153
E-Mail martini-bau@t-online.de

Was heutzutage eine große 
Rolle spielt ist die Frage, wie ein 
Wohnhaus so renoviert werden 
kann, dass es mit möglichst ge-
ringem Energieaufwand betrie-
ben werden kann. Auch das Ge-
setz fordert diese Maßnahmen 
zur Steigerung der Energieeffi-
zienz, etwa die Verschärfungen 
der Energieeinsparverordnung 
(EnEV) sowie die Neufassung 
der DIN 1946-6 (Teil 1). Bei ei-
ner Sanierung richtet sich des-
halb das Hauptaugenmerk auf 
die Dämmung, damit so wenig 
Heizenergie wie möglich ver-
schwendet wird. 

Neue Vorschriften für Altbestände – Neue Vorschriften für Altbestände – 
Sanieren wird Pfl ichtSanieren wird Pfl icht
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gieverbrauch pro Quadrat-
meter ist eine ähnliche Ver-
gleichsgröße wie der Benzin-
verbrauch eines Autos pro 
100 Kilometer. 

Die Energiekennzahl kann 
leicht selbst berechnet wer-
den. 

Der Jahresheizenergiever-
brauch wird durch die beheizte 
Wohnfläche dividiert. Ist in dem 
Energieverbrauch die Warm-
wasserbereitung mit enthalten, 
so werden pauschal 1.000 
Kilowattstunden für jede im 
Haushalt lebende Person vor 
der Division abgezogen.

Der Energieverbrauch – am 
besten sind gemittelte Werte 
über die letzten Jahre – kann 
den Rechnungen des Energie-
versorgers oder der Heizko-
stenabrechnung entnommen 
werden. Bei eigenen Able-
sungen am Gaszähler oder an 
der Messanzeige des Öltanks 
kann der Verbrauch umge-
rechnet werden.

  

    FX    RUCH
D-78224 Singen |Industriestraße 11-15 

Tel +49 (0) 7731-5920 | Fax +49 (0) 7731-592149
info@fxruch.de | www.fxruch.de 

Küchen. Fliesen.
Sanitär. Baustoffe.

Heizung.

Maybachstr. 4  78467 Konstanz

Fon 07531  65605
Fax 07531  63699

www.zahn-malerfachbetrieb.de
e-mail: info@zahn-malerfachbetrieb.de

Maler fachbetr ieb

Weiherstrasse 12
78465 Konstanz
Tel. 07533 4727
Fax 07533 4737
info@schlosserei-menge.de

www.schlosserei-menge.de

geweitet werden. In Baden-
Württemberg gilt allerdings 
eine Sonderregelung. Hier 
bleibt das Gesetz zur Nutzung 
erneuerbarer Wärmeenergie 
in Baden-Württemberg von 
2008 bestehen. Seit dem 1. 
Januar 2010 schreibt es je-
doch vor, dass Altbauten zehn 
Prozent ihres Wärmeenergie-
bedarfs durch regenerative 
Energien decken müssen, so-
bald wesentliche Komponen-
ten einer zentralen Heizungs-
anlage ausgetauscht werden. 
Alternativ kann die Gesamt-
Energieeffizienz gesteigert 
werden.

Energiekennzahl 
ermitteln

Der erste Schritt zu einer ener-
getisch und ökonomisch sinn-
vollen Gebäudesanierung ist 
die Ermittlung des Gebäude-
energiestandards. Richtwert 
hierfür ist die sogenannte 
Energiekennzahl, die sich aus 
dem Jahresenergieverbrauch 
errechnet. Der jährliche Ener-

Formel für Energiekennzahl: 
(Jahresheizenergieverbrauch – 1000 kWh/pro Person) : 
Wohnfl äche = Energiekennzahl

Faustregel: 
1 Liter Öl ≈ 1 Kubikmeter Erdgas ≈ 10 kWh.
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Architektenkammer Baden-Württemberg
Danneckerstraße 54  70182 Stuttgart  www.akbw.de
Telefon 0711/2196-0  Telefax 0711/2196-103

Der Bauherr:

"Wo steht mein Haus?"

wissen, was möglich ist.
die Architekten.

www.architektenprofile.de

Wertsteigerung durch eine bessere Energie-Bilanz: Eine Energieberatung  
gibt Auskunft über die "Klasse" Ihrer Immobilie hinsichtlich ihrer  
Energie-Effizienz. Spezialisierte Architektinnen und Architekten ermitteln  
die Werte unabhängig und beraten Sie unverbindlich über bauliche  
Optimierungs-Möglichkeiten. Architekten in Ihrer Nähe finden Sie unter:
www.architektenprofile.de

Die Broschüre
"Zu einem guten Ende gehört der richtige Anfang"
schicken wir Ihnen gerne kostenlos zu.
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